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I.

203030

Richtlinie 
zur Durchführung der Rehabilitation und Teilhabe 

von Menschen mit Behinderungen (SGB IX) im 
 öffentlichen Dienst im Land Nordrhein-Westfalen

(Richtlinie SGB IX)
Runderlass

des Ministeriums des Innern 
– 21-42.12.01 –

Vom 19. Dezember 2023

Die Landesregierung hat in ihrer Sitzung am 19. Dezem-
ber 2023 folgende Grundsätze beschlossen, die ich mit 
der Bitte um Beachtung bekannt gebe:

1.  Allgemeines

2.  Geschützter Personenkreis 

3.  Zusammenarbeit bei der Wahrnehmung von 
 Interessen der schwerbehinderten Menschen

4.  Beschäftigungspfl icht 

5.  Einstellung 

6.  Personalaktenführung 

7.  Ausbildung und Prüfung 

8.  Beschäftigung 

9.  Barrierefreiheit

10.  Einzelregelungen zum Ausgleich der Behinderung 

11.  Arbeitsplatzwechsel 

12.  Beurteilung 

13.  Fortbildung 

14.  Berufsförderung 

15.  Prävention und betriebliches Eingliederungs-
management

16.  Rehabilitation

17.  Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses

18.  Schwerbehindertenvertretung

19.  Inklusionsvereinbarung

1
Allgemeines

1.1
Eingliederung

Das Neunte Buch Sozialgesetzbuch vom 23. Dezember 
2016 (BGBl. I S. 3234), das zuletzt durch Artikel 1 und 2 
des Gesetzes zur Förderung eines inklusiven Arbeits-
markts vom 6.6.2023 (BGBl.  I Nr.  146), im Folgenden 
SGB IX, geändert worden ist, bezweckt insbesondere die 
Förderung der Eingliederung schwerbehinderter Men-
schen und unterstützt das Bemühen, sie in ihren Fähig-
keiten und Kenntnissen entsprechend zu beschäftigen, in 
ihrem berufl ichen Fortkommen zu fördern und ihre Be-
schäftigung durch notwendige Präventionsmaßnahmen 
zu sichern. Dabei wird den besonderen Bedürfnissen 
schwerbehinderter Frauen Rechnung getragen. Durch 
die Richtlinie zur Durchführung der Rehabilitation und 
Teilhabe von Menschen mit Behinderung (SGB IX) im 
öffentlichen Dienst im Land Nordrhein-Westfalen – im 
Folgenden Richtlinie – wird die besondere Fürsorge- und 
Förderungspfl icht des Landes als Dienstherr und Arbeit-
geber gegenüber schwerbehinderten Beschäftigten kon-
kretisiert. Insbesondere soll durch sie die Einstellung ar-
beitsloser schwerbehinderter Menschen gefördert wer-
den. Daher ist die Richtlinie nicht nur Arbeits- und 
Informationsunterlage, sondern zusätzlich eine für die 
Anwenderinnen und Anwender verbindliche Vorschrift 
zur Auslegung und Ergänzung der gesetzlichen Bestim-
mungen. Unabhängig vom SGB IX ist das Benachteili-
gungsverbot des Allgemeinen Gleichbehandlungsgeset-
zes vom 14. August 2006 (BGBl. I S. 1897), zuletzt geän-
dert durch Art.  4 des Gesetzes zur weiteren Umsetzung 

der Richtlinie (EU) 2019/1158 vom 19.Dezember 2022 
(BGBl. I S. 2510) geändert worden ist, das Behinderten-
gleichstellungsgesetz Nordrhein-Westfalen vom 16. De-
zember 2003 (GV. NRW. S.  766), das zuletzt durch das 
Gesetz vom 11. April 2019 (GV. NRW. S. 207) – im Folgen-
den BGG NRW – geändert worden ist, und das Überein-
kommen über die Rechte von Menschen mit Behinderun-
gen vom 13. Dezember 2006 (BGBl. 2008 II S. 1419, 1420) 
(UN-Behindertenrechtskonvention) zu beachten. Unbe-
nommen davon sind alle übrigen gesetzlichen Vorschrif-
ten zu beachten, die den Umgang mit schwerbehinderten 
und behinderten Menschen regeln.

1.2
Geltungsbereich

Diese Richtlinie gilt für die Dienststellen des Landes. 
Dienststellen im Sinne der Richtlinie sind die Behörden, 
Einrichtungen und Betriebe des Landes sowie die Hoch-
schulen (Universitäten einschließlich der Fachhochschu-
len) und die Organe der Rechtspfl ege (Gerichte, Staats-
anwaltschaften, Vollzugsanstalten und Gnadenstellen). 
Das Land wird sich aus seiner besonderen Fürsorge-
pfl icht heraus dafür einsetzen, dass diese Richtlinie auch 
für Träger der genehmigten oder vorläufi g erlaubten und 
der Aufsicht des Landes unterstehenden Ersatzschulen 
sowie für Beteiligungsgesellschaften des Landes als auch 
bei Veräußerungen oder Privatisierungen solcher Ersatz-
schulen oder Beteiligungsgesellschaften übernommen 
wird. Wird der Begriff „Dienstherr“ benutzt, betrifft die 
Regelung grundsätzlich auch den Bereich, in dem das 
Land Nordrhein-Westfalen als Arbeitgeber angespro-
chen ist. Personalvertretung im Sinne dieser Richtlinie 
sind alle nach dem Landespersonalvertretungsgesetz 
vom 3. Dezember 1974 (GV. NRW. S. 1514) in der jeweils 
geltenden Fassung – im Folgenden LPVG NRW – sowie 
nach dem Richter- und Staatsanwältegesetz vom 8. De-
zember 2015 (GV. NRW. S. 812) in der jeweils geltenden 
Fassung – im Folgenden LRiStaG NRW – zu bildenden 
Personalvertretungen. Den Gemeinden und Gemeinde-
verbänden sowie den sonstigen der Aufsicht des Landes 
unterstehenden Körperschaften, Anstalten und Stiftun-
gen des öffentlichen Rechts wird empfohlen, entspre-
chend zu verfahren.

1.3
Durchführung der Regelungen zur Teilhabe 
 schwerbehinderter Menschen

Die Inklusionsämter bei den Landschaftsverbänden, die 
die Aufgaben der Integrationsämter nach dem SGB IX 
wahrnehmen, die Integrationsfachdienste, die örtlichen 
Fachstellen für schwerbehinderte Menschen im Arbeits-
leben, die Agenturen für Arbeit einschließlich der Zent-
ralstelle für Arbeitsvermittlung in Bonn, die Jobcenter 
und andere Rehabilitationsträger (§  6 Absatz  1 Num-
mer  3 bis 7 SGB IX) unterstützen die Dienststellen bei 
der Durchführung der besonderen Regelungen zur Teil-
habe schwerbehinderter Menschen am berufl ichen Leben 
und setzen diese Regelungen in enger Zusammenarbeit 
um. Hierzu stehen insbesondere differenzierte behinde-
rungsspezifi sche Beratungsangebote als auch fi nanzielle 
Förderungsmöglichkeiten unter anderem aus Mitteln der 
Ausgleichsabgabe zur Verfügung.

1.4
Schulungspfl icht

Damit die gesetzlichen Fürsorge- und Förderungspfl ich-
ten sachdienlich und wirkungsvoll erfüllt werden kön-
nen, müssen sich alle für Personalangelegenheiten zu-
ständigen Beschäftigten sowie alle Vorgesetzten mit den 
Vorschriften des SGB IX und sonstigen einschlägigen 
Bestimmungen vertraut machen. Das SGB IX und ergän-
zende Regelungen sind regelmäßig in Fortbildungsveran-
staltungen zu behandeln.

1.5 
Eingeräumtes Ermessen

Jede zugunsten der schwerbehinderten Menschen getrof-
fene Bestimmung ist großzügig anzuwenden, ein einge-
räumtes Ermessen ist großzügig auszuüben.
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1.6 
Inklusion schwerbehinderter Menschen als 
 Personalführungsaufgabe 
Die Inklusion schwerbehinderter Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern in das Arbeitsumfeld und eine den Belan-
gen und Fähigkeiten der schwerbehinderten Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern sowie den dienstlichen Bedürf-
nissen angepasste Arbeitsorganisation sind wesentlicher 
Teil der Personalführungsaufgabe der Dienststellenlei-
tung, der Inklusionsbeauftragten der Dienststelle und 
der mit Personalführungsaufgaben betrauten unmittel-
baren Vorgesetzten. Fortbildung ist daher ein wichtiger 
Bestandteil einer inklusiven Führungskultur. Ein beson-
deres Augenmerk soll hierbei auf den Umgang mit see-
lisch behinderten Beschäftigten gerichtet werden. Bei 
der Konzeption entsprechender Fortbildungsangebote 
zur Personalführung soll auf diesen Themenkomplex 
eingegangen werden.

2
Geschützter Personenkreis

2.1
Defi nition Personenkreis
Schwerbehinderte Menschen im Sinne dieser Richtlinie 
sind die schwerbehinderten und die ihnen gleichgestell-
ten behinderten Menschen nach den Vorschriften des 
SGB IX. Für behinderte Menschen mit einem Grad der 
Behinderung von weniger als 50, aber mindestens 30, die 
nicht Gleichgestellte im Sinne des §  151 SGB IX sind, 
soll im Einzelfall geprüft werden, ob besondere, der Be-
hinderung angemessene Fürsorgemaßnahmen im Sinne 
dieser Richtlinie in Betracht kommen.
Schwerbehinderte Bewerberinnen und Bewerber im 
Sinne dieser Richtlinie sind auch gleichgestellte behin-
derte Bewerberinnen und Bewerber, soweit diese gesetz-
lich nicht ausgenommen sind.
Beschäftigte im Sinne dieser Richtlinie sind Beamtinnen 
und Beamte sowie Tarifbeschäftigte des Landes Nord-
rhein-Westfalen.
Soweit die Begrifflichkeit Beamtinnen und Beamte ver-
wendet wird, umfasst diese gleichzeitig Richterinnen 
und Richter sowie Staatsanwältinnen und Staatsanwälte.

2.2
Nachweis der Schwerbehinderteneigenschaft
Als Nachweis der Schwerbehinderung dient der Ausweis 
im Sinne des § 152 Absatz 5 SGB IX. In Ausnahmefällen 
kann der Nachweis auch durch Vorlage von Bescheiden, 
amtlichen Bescheinigungen, Gerichtsentscheidungen 
und Ähnlichem erbracht werden. Als Nachweis der 
Gleichstellung gilt die Feststellung der Agentur für Ar-
beit.

2.3
Hilfe bei der Antragstellung
Beschäftigte, die eine Antragstellung als schwerbehin-
derte oder gleichgestellte behinderte Menschen beab-
sichtigen, können hierbei die Hilfestellung der Schwer-
behindertenvertretung beanspruchen. Wenn ein solcher 
Antrag gestellt wurde, ist zu empfehlen, die Dienststelle 
hiervon schriftlich zu unterrichten. Bis zur Entscheidung 
über den Antrag sind sie unter Vorbehalt als schwerbe-
hinderte oder als gleichgestellte behinderte Menschen zu 
behandeln. Ist die Schwerbehinderung offenkundig, ent-
fällt der Vorbehalt.

2.4
Grenzen des Schwerbehindertenschutzes
Der Schwerbehindertenschutz endet mit Erlöschen des 
gesetzlichen Schutzes gemäß § 199 Absatz 1 und 2 SGB 
IX oder bei befristeter Gleichstellung mit Ablauf der 
Frist nach § 151 Absatz 2 Satz 3 SGB IX, für die zeitwei-
lige Dauer der Entziehung des Schwerbehindertenschut-
zes gemäß § 200 SGB IX. 
Erlöschen und Entzug des Schwerbehindertenschutzes 
sind von den Beschäftigten der Dienststelle mitzuteilen. 
Sämtliche Nachteilsausgleiche gelten in der Nachwir-
kungsfrist des §  199 Absatz  1 SGB IX zugunsten der 

schwerbehinderten und ihnen gleichgestellten behinder-
ten Menschen weiter.

2.5
Hinweispfl icht bei Erlöschen des Schwerbehinderten-
schutzes
Führen dienstliche Maßnahmen zum Erlöschen, zur Ent-
ziehung oder zur Einschränkung des Schwerbehinder-
tenschutzes, zum Beispiel bei Auslandseinsätzen, sind 
die schwerbehinderten Menschen darauf hinzuweisen.

3
Zusammenarbeit bei der Wahrnehmung von Interessen 
der schwerbehinderten Menschen

3.1
Inklusionsbeauftragte des Arbeitgebers
 Bei allen Dienststellen sind Inklusionsbeauftragte des 
Arbeitgebers gemäß §181 SGB IX zu bestellen, auch 
wenn keine Schwerbehindertenvertretung besteht.  Die 
Inklusionsbeauftragten des Arbeitgebers sollen nach ih-
rer Bestellung an Schulungsmaßnahmen der Inklusions-
ämter oder an vergleichbaren Fortbildungsmaßnahmen 
teilnehmen. Sie achten vor allem darauf, dass dem Ar-
beitgeber obliegende Verpfl ichtungen erfüllt werden. Die 
Inklusionsbeauftragten der Dienststellen wirken ausglei-
chend und vermittelnd und sollen insoweit etwaige Ent-
scheidungen der Dienststelle vorbereiten. Diese Tätigkeit 
erfordert neben Lebens- und Verwaltungserfahrung auch 
Aufgeschlossenheit und Verständnis für die Belange 
schwerbehinderter Menschen und der Dienststelle. Die 
Beauftragten sollen darauf hinwirken, dass die zu Guns-
ten schwerbehinderter Menschen geltenden Gesetze, 
Rechtsverordnungen, Tarifverträge und Verwaltungsvor-
schriften in den Dienststellen ausgeführt werden; insbe-
sondere haben sie auf die Erfüllung der Beschäftigungs-
quote zu achten.

3.2
Zusammenarbeit innerhalb der Behörden, 
 Inklusionsteams
Im Interesse schwerbehinderter Menschen ist eine enge 
und vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Schwer-
behindertenvertretung, Personalvertretung, Gleichstel-
lungsbeauftragten, Dienststellenleitung und den Inklusi-
onsbeauftragten des Arbeitgebers zu gewährleisten. Dies 
gilt auch für die Zusammenarbeit mit den übrigen in 
§ 182 SGB IX genannten Stellen. Dabei genügt nicht ein 
Verweis auf andere Informationsquellen, wie beispiels-
weise die Personalratssitzungen, vielmehr ist der An-
spruch durch regelmäßige Zusammenkünfte mit der 
Dienststellenleitung beziehungsweise den Inklusionsbe-
auftragten des Arbeitgebers zu erfüllen.
Soweit organisatorisch und personell möglich, kann die 
Umsetzung durch die Aktivierung von Inklusionsteams 
in allen Dienststellen, Behörden und Einrichtungen des 
Landes, gefördert und gestärkt werden.
§ 182 SGB IX sieht mit der dortigen Formulierung eine 
Vernetzung und Bündelung von Kompetenzen zum 
Wohle der Beschäftigten mit einer Beeinträchtigung vor. 
Ziel ist es, unter Beachtung aller im Zuständigkeitsbe-
reich des jeweiligen Inklusionsteams liegenden Gegeben-
heiten, für Menschen mit einer Behinderung, die optima-
len Voraussetzungen für eine gleichberechtigte Teilhabe 
am Arbeitsleben zu schaffen. 

3.3
Unterrichtungs- und Anhörungspfl icht
Bei allen Angelegenheiten der Beschäftigung schwerbe-
hinderter Menschen im Sinne von §  178 Absatz  2 SGB 
IX sind die Schwerbehindertenvertretungen unverzüg-
lich und umfassend zu unterrichten. Darüber hinaus ist 
die Schwerbehindertenvertretung vor einer Entschei-
dung, die nach § 178 Absatz 2 SGB IX einen einzelnen 
oder die schwerbehinderten Menschen als Gruppe be-
rühren, anzuhören. Hierzu gehört insbesondere das 
Recht auf Anhörung der Schwerbehindertenvertretung 
vor dem Erlass einer Disziplinarverfügung beziehungs-
weise vor der Erhebung einer Disziplinarklage sowie vor 
einer vorläufi gen Dienstenthebung und der Einbehal-
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tung von Bezügen. Keine Entscheidungen im Sinne des 
Satzes 2 sind beispielsweise dienstliche Beurteilungen 
oder die Einleitung von Disziplinarverfahren, die Pfl icht, 
in diesen Fällen gemäß Satz  1 die Schwerbehinderten-
vertretung zu unterrichten, bleibt unberührt. Hinsicht-
lich der Beteiligung bei dienstlichen Beurteilungen sind 
die Regelungen unter Nummer  12 zu beachten. Soweit 
Personalführungsmaßnahmen und Personalentscheidun-
gen delegiert werden, ist sicherzustellen, dass die Beteili-
gungsrechte der Schwerbehindertenvertretung gewahrt 
bleiben.

3.4
Beteiligungsrechte
Bei Angelegenheiten im Sinne der §§  72 bis 77 LPVG 
NRW, die alle Beschäftigten einer Dienststelle betreffen, 
ist § 178 Absatz 2 SGB IX zu beachten. In Zweifelsfällen 
ist die zuständige Schwerbehindertenvertretung zu be-
teiligen. Dies gilt auch in den Fällen, in denen sich die 
Zuständigkeit gemäß § 78 LPVG NRW ergibt.
Bei Angelegenheiten, die für die Beschäftigten mehrerer 
Ressorts von allgemeiner Bedeutung sind und die 
schwerbehinderten Beschäftigten als Gruppe berühren, 
wird der jeweils zuständigen Hauptschwerbehinderten-
vertretung empfohlen, die übrigen betroffenen Haupt-
schwerbehindertenvertretungen anzuhören.
Hierzu kann sich die zuständige Vertrauensperson an die 
Arbeitsgemeinschaft der Schwerbehindertenvertretun-
gen der Landesverwaltungen des Landes NRW (AGSV-
NRW) wenden. Die AGSV-NRW unterstützt bei der Steu-
erung des Informationsfl usses und der Moderation von 
vorliegenden Stellungnahmen.

3.5
Unterrichtung Personalvertretungen
Mitteilungen an die Personalvertretungen über beabsich-
tigte Maßnahmen, die schwerbehinderte Menschen be-
treffen, müssen einen Hinweis auf die Eigenschaft als 
schwerbehinderte oder gleichgestellte behinderte Men-
schen enthalten.

3.6
Ordnungswidrigkeiten
Die vorsätzliche oder fahrlässige Nichtbeachtung eines 
der in § 238 SGB IX aufgeführten Tatbestände stellt eine 
Ordnungswidrigkeit dar. Alle mit Schwerbehindertenan-
gelegenheiten befassten Beschäftigten, besonders die In-
klusionsbeauftragten des Arbeitgebers, haben darauf zu 
achten, dass keine Ordnungswidrigkeiten im Sinne von 
§ 238 SGB IX begangen werden.

4
Beschäftigungspfl icht

4.1
Pfl icht zur Beschäftigung
Die Pfl icht zur Beschäftigung schwerbehinderter Men-
schen trifft gemäß § 154 SGB IX in vollem Umfang auch 
Arbeitgeber der öffentlichen Hand und damit alle 
Dienststellen. Dabei sind schwerbehinderte Frauen be-
sonders zu berücksichtigen. Auf die Verpfl ichtung, gerade 
auch besonders betroffene schwerbehinderte Menschen 
im Sinne des § 155 Absatz 1 SGB IX zu beschäftigen so-
wie Ausbildungsplätze gemäß §  155 Absatz  2 SGB IX 
mit diesen schwerbehinderten Menschen zu besetzen, 
wird ausdrücklich hingewiesen. Dabei ist zu beachten, 
dass ein schwerbehinderter Mensch bei der berufl ichen 
Ausbildung auf zwei Pfl ichtplätze angerechnet wird. 
Gleiches gilt bei Übernahme in ein Beschäftigungsver-
hältnis im Anschluss an die Ausbildung für die Dauer 
des ersten Beschäftigungsjahres gemäß §  159 Absatz  2 
SGB IX. Derartige Arbeitsplätze sind nach Möglichkeit 
zu erhalten oder nach Möglichkeit entsprechende neue 
zu schaffen.

4.2
Berufsausbildung
Während der Zeit einer Berufsausbildung sind auch be-
hinderte Jugendliche und junge Erwachsene, deren Grad 
der Behinderung weniger als 30 beträgt oder für die ein 

Grad der Behinderung nicht festgestellt ist, schwerbe-
hinderten Menschen gemäß §  151 Absatz  4 SGB IX 
gleichgestellt. Die Gleichstellung gilt nur für Leistungen 
des Inklusionsamtes im Rahmen der berufl ichen Orien-
tierung und der Berufsausbildung.

4.3
Übererfüllung der Mindestquote
Wegen der sozialpolitischen Bedeutung des gesetzlichen 
Auftrages ist es dringend erforderlich, dass geeignete Be-
werberinnen und Bewerber über die Mindestquote hin-
aus eingestellt werden. Dadurch wird es ermöglicht, die 
unterschiedlichen Bedingungen der Dienststellen inner-
halb eines Geschäftsbereiches und der einzelnen Ge-
schäftsbereiche im Hinblick auf die Erfüllung der Min-
destquote auszugleichen. Wird die Mindestbeschäfti-
gungsquote nicht erreicht, vergeben – soweit rechtlich 
und tatsächlich möglich – die Dienststellen der Ge-
schäftsbereiche Aufträge an Werkstätten für behinderte 
Menschen und Blindenwerkstätten in möglichst großem 
Umfang (mindestens 50 Prozent des entsprechenden Be-
darfs), damit das Land insoweit keine Ausgleichsabgabe 
zahlen muss. Auf den Runderlass „Berücksichtigung von 
Werkstätten für behinderte Menschen und von Inklusi-
onsbetrieben bei der Vergabe öffentlicher Aufträge“ vom 
29. Dezember 2017 (MBl. NRW. 2018 S. 22) in der jeweils 
geltenden Fassung wird hingewiesen.

5
Einstellung

5.1
Einstellungsverfahren
Die Verpfl ichtung zur bevorzugten Einstellung und Be-
schäftigung bestimmter Personenkreise nach anderen 
Gesetzen entbindet den Dienstherrn nicht von der 
Pfl icht, schwerbehinderte Menschen gemäß §  205 SGB 
IX zu beschäftigen. Die Teilhabe schwerbehinderter 
Menschen am Berufsleben ist wesentliche Voraussetzung 
für die Schaffung gleichwertiger Lebensbedingungen 
und einer inklusiven Gesellschaft. Dem Land NRW 
kommt als öffentlichem Arbeitgeber dabei eine beson-
dere Vorbildfunktion zu; es wird angestrebt, eine Neuein-
stellungsquote von 5 Prozent zu erreichen.  

5.2
Prüfungspfl icht bei Einstellung
§ 164 SGB IX verpfl ichtet den Dienstherrn, unter Betei-
ligung der Schwerbehindertenvertretung zu prüfen, ob 
freie Arbeitsplätze mit schwerbehinderten Menschen, 
insbesondere mit bei der Agentur für Arbeit oder den 
Jobcentern als arbeitssuchend gemeldeten schwerbehin-
derten Menschen, besetzt werden können. Für öffentliche 
Arbeitgeber ist zusätzlich die Vorschrift des §  165 SGB 
IX zu beachten. 
Die Sätze 1 und 2 gelten auch für Ausbildungsverhält-
nisse der schwerbehinderten Menschen und der gleichge-
stellten behinderten Jugendlichen und jungen Erwachse-
nen im Sinne von § 151 Absatz 4 SGB IX. 
Dabei ist davon auszugehen, dass alle Arbeitsplätze im 
Verwaltungsdienst des Landes NRW grundsätzlich zur 
Besetzung mit schwerbehinderten Menschen geeignet 
sind, soweit nicht in einzelnen Tätigkeitsbereichen be-
sondere Anforderungen an die Beschäftigten gestellt 
werden müssen.

5.3
Verfahrensschritte

Bei der Prüfung nach Nummer 5.2 ist wie folgt zu ver-
fahren:

5.3.1
Hinweispfl icht

In allen Stellenausschreibungen ist darauf hinzuweisen, 
dass die Bewerbung schwerbehinderter und ihnen 
gleichgestellter behinderter Menschen ausdrücklich er-
wünscht ist. Bei Bewerbungen ist zu prüfen, ob sie von 
schwerbehinderten oder ihnen gleichgestellten Menschen 
stammen. In Zweifelsfällen sind entsprechende Rückfra-
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gen zu halten mit dem ausdrücklichen Hinweis, dass Be-
werbungen schwerbehinderter und ihnen gleichgestellter 
Menschen erwünscht sind. 

5.3.2
Anfrage- und Beteiligungspfl icht
Unbeschadet einer Stellenausschreibung ist in jedem 
Fall unter Beschreibung der Stellenanforderungen früh-
zeitig bei der für die Einstellungsbehörde zuständigen 
Agentur für Arbeit, den Jobcentern – bei allen akademi-
schen Berufen zusätzlich bei der Zentralstelle für Ar-
beitsvermittlung in Bonn – schriftlich anzufragen, ob ge-
eignete schwerbehinderte Menschen gemeldet sind. Das 
Verfahren kann zwischen den Einstellungsbehörden und 
den Agenturen für Arbeit sowie den Jobcentern näher 
geregelt werden. Die Schwerbehindertenvertretung ist zu 
beteiligen. Die Schwerbehindertenvertretung und die 
Personalvertretung erhalten gleichzeitig je eine Kopie 
der Anfrage. Die Schwerbehindertenvertretung ist auch 
dann bei Bewerbungen schwerbehinderter Menschen zu 
beteiligen, wenn zum Zeitpunkt der Bewerbung keine 
freien Stellen für eine Einstellung zur Verfügung stehen.

5.3.3
Erörterung unter Beteiligung der Schwerbehinderten-
vertretung
Liegen keine Bewerbungen schwerbehinderter Menschen 
vor, sind die Schwerbehindertenvertretung und die Perso-
nalvertretung darüber zu unterrichten. Liegen Bewerbun-
gen schwerbehinderter Menschen vor, ist die Schwerbe-
hindertenvertretung im Rahmen des Stellenbesetzungs-
verfahrens unmittelbar darüber in Kenntnis zu setzen und 
sind die Bewerbungen mit dieser zu erörtern. Die Schwer-
behindertenvertretung hat gemäß § 178 Absatz 2 SGB IX 
das Recht auf Einsicht in die entscheidungsrelevanten 
Teile der Bewerbungsunterlagen. Die Vorlage vergleichen-
der Übersichten erfüllt diesen Anspruch nicht. Damit die 
Schwerbehindertenvertretung eine begründete Stellung-
nahme abgeben kann, ist sie im erforderlichen Umfang 
auch über die Eignung der nicht behinderten Bewerberin-
nen und Bewerber zu unterrichten.

5.3.4
Teilnahme am Vorstellungstermin
Kommen einzelne schwerbehinderte Bewerberinnen und 
Bewerber nach übereinstimmender Auffassung von 
Dienststelle und Schwerbehindertenvertretung für die 
freie Stelle nicht in Betracht, weil ihnen offensichtlich 
die fachliche Eignung fehlt, kann von ihrer Teilnahme an 
einem Vorstellungstermin abgesehen werden. Alle übri-
gen schwerbehinderten Menschen sind zu den Vorstel-
lungsgesprächen einzuladen. Die Schwerbehinderten-
vertretung hat das Recht, an allen Vorstellungs-, Ab-
schluss- und Entscheidungsgesprächen auch mit nicht 
behinderten Bewerberinnen und Bewerbern teilzuneh-
men. Sofern erkennbar ist, dass an eine zukünftige Füh-
rungsstelleninhaberin oder einen zukünftigen Führungs-
stelleninhaber besondere Anforderungen an „Inklusive 
Führung“ gestellt werden, wird die Beteiligung der 
Schwerbehindertenvertretung im Rahmen des entspre-
chenden Besetzungsverfahrens empfohlen.

5.3.5
Leistungsnachweise
Sind für die Einstellung Eignungstests oder andere Leis-
tungsnachweise vorgesehen, müssen schwerbehinderte 
Bewerberinnen und Bewerber rechtzeitig, nach Möglich-
keit im persönlichen Kontakt, darauf hingewiesen wer-
den, dass ihnen auf Antrag entsprechend der Art und 
dem Umfang der Behinderung Erleichterungen einge-
räumt werden können. Die Erleichterungen sind unter 
Beteiligung der Schwerbehindertenvertretung festzule-
gen. Behinderungsbedingte Einschränkungen dürfen ge-
mäß § 164 Absatz 2 SGB IX schwerbehinderten Bewer-
berinnen und Bewerbern nicht zum Nachteil gereichen.

5.3.6
Mitbestimmungsverfahren

Hat sich die Dienststelle für eine Bewerberin bezie-
hungsweise einen Bewerber entschieden, unterrichtet sie 

die Schwerbehindertenvertretung und leitet das Mit-
bestimmungsverfahren nach dem LPVG NRW bezie-
hungsweise nach dem LRiStaG NRW ein. Eine von der 
Schwerbehindertenvertretung abgegebene Stellung-
nahme ist beizufügen. Die Schwerbehindertenvertretung 
ist zu einer Stellungnahme berechtigt, aber nicht ver-
pfl ichtet. Dienststelle und Schwerbehindertenvertretung 
haben sich über eine Frist, innerhalb der eine Stellung-
nahme abgegeben werden kann, zu verständigen. Nach 
Ablauf der vereinbarten Frist ist die Anhörungspfl icht 
gemäß § 178 Absatz 2 Satz 1, erster Halbsatz SGB IX er-
füllt. Die Mitteilungspfl icht nach § 178 Absatz 2 Satz 1, 
zweiter Halbsatz bleibt unberührt. Führt eine nachge-
ordnete Dienststelle ein Personalvorauswahlverfahren 
durch, ist ihre Schwerbehindertenvertretung entspre-
chend den Nummern 5.3.1 bis 5.3.6 dieser Richtlinie zu 
beteiligen. Ihre Stellungnahme ist dem Personalvor-
schlag beizufügen. Die Verpfl ichtung zur Beteiligung der 
Bezirks- beziehungsweise der Hauptschwerbehinderten-
vertretung bleibt unberührt. Die Schwerbehindertenver-
tretung ist nicht zu beteiligen, wenn der schwerbehin-
derte Mensch gemäß § 164 Absatz 1 Satz 10 SGB IX die 
Beteiligung auf Grund seiner eigenen Entscheidung aus-
drücklich ablehnt.

5.3.7
Interne Stellenbesetzung

Die Nummern 5.3.3 bis 5.3.6 dieser Richtlinie fi nden 
sinngemäß auch bei internen Stellenbesetzungsverfahren 
Berücksichtigung. Dies gilt sowohl für tarif- als auch be-
amtenrechtliche Stellenbesetzungsverfahren.

5.4
Vorzug bei gleicher Eignung

Schwerbehinderten Bewerberinnen und Bewerbern im 
Sinne von Nummer 2.1 dieser Richtlinie ist vorbehaltlich 
anderer gesetzlicher Regelungen bei sonst gleicher Eig-
nung vor nicht schwerbehinderten Bewerberinnen und 
Bewerbern der Vorzug zu geben. Zusätzliche Einstel-
lungserleichterungen zugunsten von schwerbehinderten 
Menschen als Beamtinnen und Beamte oder Richterin-
nen und Richter ergeben sich bei den zu erfüllenden 
Mindestanforderungen an die gesundheitliche Eignung 
aus § 13 Absatz 1 der Laufbahnverordnung vom 21. Juni 
2016 (GV. NRW. S. 461) in der jeweils geltenden Fassung, 
im Folgenden LVO, und beim Höchstalter – das 45. Le-
bensjahr – aus § 14 Absatz 6 des Landesbeamtengesetzes 
vom 14. Juni 2016 (GV. NRW. S. 310, ber. S. 642) in der je-
weils geltenden Fassung, im Folgenden LBG NRW. Dabei 
ist zu beachten, dass das Höchstalter auch alternativ ge-
mäß §  14 Absatz  5 LBG NRW errechnet werden kann, 
sofern bei den schwerbehinderten Bewerberinnen und 
Bewerbern Verzögerungstatbestände im Sinne des §  14 
Absatz  5 LBG NRW vorliegen und sie sich in Anrech-
nung dieser Verzögerungszeiten günstiger stellen würden.

5.4.1
Mindestmaß körperlicher Eignung

Im Hinblick auf § 211 SGB IX ist das erforderliche Min-
destmaß körperlicher Eignung bereits dann als gegeben 
anzusehen, wenn schwerbehinderte Menschen nur be-
stimmte Dienstposten ihrer Laufbahn wahrnehmen kön-
nen. Dabei sind Möglichkeiten der behinderungsgerech-
ten und barrierefreien Arbeitsplatzgestaltung, wie zum 
Beispiel mit technischen Arbeitshilfen nach dem SGB IX 
auszuschöpfen.

5.4.2
Beamtenverhältnis

Schwerbehinderte Menschen können auch dann in das 
Beamtenverhältnis eingestellt werden, wenn als Folge ih-
rer Behinderung eine vorzeitige Dienstunfähigkeit mög-
lich ist. Die Bewerberinnen und Bewerber sind jedoch 
auf die Vorschrift des § 4 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 des 
Beamtenversorgungsgesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen vom 14. Juni 2016 (GV. NRW. S.  310, ber. 
S. 642) in der jeweils geltenden Fassung – im Folgenden 
LBeamtVG NRW – sowie die mit einem Ausscheiden vor 
Ablauf einer fünfjährigen Dienstzeit verbundenen Fol-
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gen hinzuweisen. Diese Regelungen gelten auch für die 
Übernahme in das Beamtenverhältnis auf Lebenszeit.

5.5
Maßnahmen bei Einstellungszusage

Bereits mit der Einstellungszusage sind für schwerbe-
hinderte Menschen unter Beteiligung der Vertrauensper-
son die erforderlichen Maßnahmen für eine behinderten-
gerechte Arbeitsplatzgestaltung einzuleiten, sofern sie 
zumutbar sind.

6
Personalaktenführung

Nachweise über die Schwerbehinderung nach § 152 Ab-
satz 5 SGB IX oder die Gleichstellung gemäß § 2 SGB IX 
sind mit den notwendigen Angaben in die Personalakte 
aufzunehmen. Die Personalakten dieser Menschen sind 
in geeigneter Weise zu kennzeichnen.

7
Ausbildung und Prüfung

Im Rahmen der geltenden Vorschriften sind das Ausbil-
dungsverhältnis und der Vorbereitungsdienst unter Be-
teiligung der Vertrauenspersonen schwerbehinderter 
Menschen so zu gestalten, dass schwerbehinderte Men-
schen die erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten er-
werben können, ohne dass sie infolge ihrer Behinderung 
unzumutbar belastet werden. Nummer 5.5 dieser Richt-
linie gilt entsprechend.

7.1
Anpassung von Prüfungsverfahren

Bei Prüfungen können sich für schwerbehinderte Men-
schen besondere Härten im Vergleich mit nicht behinder-
ten Beschäftigten ergeben. Zum Ausgleich solcher Härten 
werden im Rahmen der jeweiligen rechtlichen Vorgaben 
schwerbehinderten Menschen die ihrer Schwerbehinde-
rung angemessenen Prüfungserleichterungen gewährt. Bei 
Prüfungsverfahren muss durch die Wahl der Methode 
oder spezielle Hilfen gesichert werden, dass die Leistun-
gen von den schwerbehinderten Menschen erbracht und 
nachgewiesen werden können. Erforderlichenfalls sind 
sachverständige Stellen, zum Beispiel Fachdienste der In-
klusionsämter oder Integrationsfachdienste einzuschal-
ten. Das gilt für Eignungs-, Zwischen-, Aufstiegs-, Lauf-
bahn- und verwaltungsinterne Prüfungen sowie für sons-
tige Auswahlverfahren und Aufsichtsarbeiten während 
der Ausbildung.

7.1.1
Erleichterungen

Soweit Rechtsvorschriften nicht entgegenstehen, kom-
men unter anderem folgende Möglichkeiten als Prü-
fungserleichterung in Betracht:

a)  Verlängerung der Frist zur Abgabe schriftlicher Ar-
beiten,

b)  Gestattung der Nutzung von behinderungsspezifi -
schen Hilfen,

c)  Ersatz einzelner schriftlicher Arbeiten oder prakti-
scher Prüfungsteile, die wegen der Art der Behinde-
rung nicht geleistet werden können, durch andere ge-
eignete Prüfungsleistungen,

d)  Erholungspausen,

e)  Individuelle zeitliche Gestaltung der Prüfungsdauer 
und

f)  Einzelprüfung.

7.1.2
Cerebrale und psychische Beeinträchtigungen

In der mündlichen Prüfung soll bei cerebral beeinträch-
tigten und behinderten Menschen mit dem Grad der Be-
hinderung von mindestens 30 aufgrund stärker behin-
dernder psychovegetativer oder psychischer Störungen 
mit wesentlicher Einschränkung der Erlebnis- und Ge-
staltungsfähigkeit im Sinne von Teil B Nummer 3.7 der 

Versorgungsmedizinischen Grundsätze (VMG, Anlage-
band zu BGBl. I Nr. 57 vom 15.12.2008, G 5702) auf das 
Abfragen von Gedächtniswissen verzichtet werden, so-
weit es mit dem Zweck der Prüfung vereinbar ist. Es ge-
nügt, wenn Aufgaben gestellt werden, deren Lösung er-
kennen lässt, dass sie die erforderlichen Kenntnisse und 
die Urteilsfähigkeit besitzen, die sie zu richtigen Ent-
scheidungen befähigen. Auch ist darauf zu achten, dass 
kein behinderungsbedingter Prüfungsstress, insbeson-
dere durch Zeitdruck entsteht.

7.1.3
Menschen mit Hörbeeinträchtigung

Hörbehinderten oder gehörlosen Menschen sollen die 
Prüfungsfragen in der mündlichen Prüfung schriftlich 
vorgelegt werden. Auf Wunsch ist die Nutzung eines auf 
die Behinderung der Person zugeschnittenen technischen 
Geräts zu gestatten, eine nicht im Prüfungsfach vorge-
bildete Schriftendolmetscherin beziehungsweise ein 
Schriftendolmetscher oder eine nicht im Prüfungsfach 
vorgebildete Gebärdensprachdolmetscherin beziehungs-
weise ein Gebärdensprachdolmetscher hinzuzuziehen.

7.1.4
Blinde, Sehbehinderte, motorisch Behinderte

Sind blinde, hochgradig sehbehinderte oder behinderte 
Menschen, die in ihrer Fähigkeit zu schreiben stark ein-
geschränkt sind, schriftlich zu prüfen, ist die Hinzuzie-
hung einer im Prüfungsfach nicht vorgebildeten 
Schreibkraft beziehungsweise Vorlesekraft zu gestatten. 
Das Recht zur selbstständigen Prüfungsablegung unter 
Hinzuziehung der selbst gewählten Hilfsmittel gemäß 
Nummer 7.1.1 dieser Richtlinie bleibt unbenommen.

7.2
Unterrichtungspfl icht

Die personalführende Stelle unterrichtet zum frühest-
möglichen Zeitpunkt die Leiterin beziehungsweise den 
Leiter einer Prüfung und die Schwerbehindertenvertre-
tung über das Vorliegen einer Schwerbehinderung oder 
Gleichstellung eines Prüfl ings.

7.3
Hinweis auf mögliche Erleichterung

Schwerbehinderte Menschen sind zum frühestmöglichen 
Zeitpunkt auf mögliche Erleichterungen hinzuweisen. 
Hinweise auf in Anspruch genommene Erleichterungen 
dürfen in die Zeugnisse nicht aufgenommen werden.

7.4
Nichtgewährung von Prüfungserleichterungen

Werden Prüfungserleichterungen im Sinne dieser Richt-
linie trotz Antrages und Vorliegen der Voraussetzungen 
zu Unrecht nicht gewährt oder ist der schwerbehinderte 
Mensch auf mögliche Prüfungserleichterungen nicht hin-
gewiesen worden, darf er eine Prüfung einmal mehr wie-
derholen als sonstige Prüfungsbewerberinnen und Prü-
fungsbewerber, soweit Rechtsvorschriften dies zulassen. 
Die Wiederholungsprüfung soll auf den Teil der Prüfung 
beschränkt werden, in dem die Leistungen weniger als 
ausreichend gewesen sind.

7.5
Informationspfl icht

Die für die Prüfungsstelle zuständige Schwerbehinder-
tenvertretung ist rechtzeitig über die Prüfung eines 
schwerbehinderten Menschen zu informieren.

7.6
Teilnahme der Schwerbehindertenvertretung

Der Schwerbehindertenvertretung ist, soweit Rechtsvor-
schriften nicht entgegenstehen, zu gestatten, an den 
mündlichen und praktischen Prüfungen teilzunehmen 
und nach deren Abschluss – vor der Beratung des Ergeb-
nisses der Prüfung – gegenüber der Prüfungskommission 
eine Stellungnahme abzugeben. Bei mündlichen Prüfun-
gen hat die Schwerbehindertenvertretung, soweit Rechts-
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vorschriften nicht entgegenstehen, zudem das Recht, an 
allen Prüfungsgesprächen auch mit nicht behinderten Be-
werberinnen und Bewerbern teilzunehmen.

8
Beschäftigung

Die Vorgesetzten sind verpfl ichtet, sich über die Gesamt-
situation ihrer schwerbehinderten Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter zu informieren und mit ihnen entsprechende 
Einzelgespräche zu führen, soweit die jeweiligen Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter damit einverstanden sind. 
Dadurch sollen die Vorgesetzten in die Lage versetzt 
werden, die schwerbehinderten Menschen dabei zu un-
terstützen, ihre Aufgaben wie alle Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter zu erfüllen. Hierbei sollen sie ihnen die er-
forderlichen Hilfestellungen geben.

8.1
Anspruch

Aus § 164 Absatz 4 SGB IX folgt grundsätzlich der An-
spruch der schwerbehinderten Menschen gegenüber ih-
rem Dienstherrn auf 

a)  Beschäftigung, bei der sie ihre Fähigkeiten und 
Kenntnisse möglichst voll verwerten und weiterentwi-
ckeln können,

b)  bevorzugte Berücksichtigung bei innerbetrieblichen 
Maßnahmen der berufl ichen Bildung zur Förderung 
ihres berufl ichen Fortkommens,

c)  Erleichterungen im zumutbaren Umfang zur Teil-
nahme an außerbetrieblichen Maßnahmen der berufl i-
chen Bildung,

d)  behinderungsgerechte Einrichtung und Unterhaltung 
der Arbeitsstätten einschließlich der Betriebsanlagen, 
Maschinen und Geräte sowie der Gestaltung der Ar-
beitsplätze, des Arbeitsumfeldes, der Arbeitsorganisa-
tion und der Arbeitszeit und

e)  Ausstattung des Arbeitsplatzes mit den erforderlichen 
technischen Arbeitshilfen.

8.2
Assistenzkraft

Schwerbehinderte Menschen haben bei der Arbeitsaus-
führung einen Anspruch auf eine Assistenzkraft. Sie ha-
ben ein Wahlrecht, selbst Auftraggeber und damit Ar-
beitgeber der Assistenzkraft (sogenannte Arbeitsassis-
tenz) zu sein oder die Organisation der Assistenzkraft 
der Dienststelle zu überlassen (sogenannte personelle 
Unterstützung). In allen Fällen hat die Dienststelle sie 
hierbei zu unterstützen und die in ihrem Verantwor-
tungsbereich liegenden innerdienstlichen Maßnahmen 
auszuschöpfen. Auf §  49 Absatz  3 Nummer  1 und 7 in 
Verbindung mit Absatz  8, Satz  1, Nummer  3 und §  185 
Absatz 5 SGB IX wird hingewiesen.

8.3
Teilzeitbeschäftigung

Schwerbehinderte Menschen haben unter den Vorausset-
zungen des § 164 Absatz 5 SGB IX grundsätzlich einen 
Anspruch auf Teilzeitbeschäftigung.

8.4
Arbeitszeiten und Pausen

Arbeitszeiten und Pausen können für schwerbehinderte 
Menschen entsprechend ihrer Leistungsfähigkeit und ih-
ren Bedürfnissen abweichend von den Arbeitszeitvor-
schriften geregelt werden. Die regelmäßige wöchentliche 
Arbeitszeit darf nicht vermindert werden. Es wird auf 
das Schreiben des Finanzministeriums vom 20. Oktober 
2006-B 4400-1-IV 1 verwiesen. 

8.5
Mehrarbeit

Schwerbehinderte Menschen werden gemäß §  207 SGB 
IX auf ihr Verlangen von Mehrarbeit freigestellt. Hieraus 
darf ihnen kein Nachteil entstehen. 

Mehrarbeit im Sinne der Richtlinie ist: 

a)  für Beamtinnen und Beamte die über die regelmäßige 
Arbeitszeit gemäß § 2 der Arbeitszeitverordnung vom 
4. Juli 2006 (GV. NRW. S. 335 in der jeweils geltenden 
Fassung – im Folgenden AZVO – beziehungsweise § 3 
in Verbindung mit §  4 der Arbeitszeitenverordnung 
Polizei vom 5. Mai 2017 (GV. NRW. 2017 S. 576 in der 
jeweils geltenden Fassung, – im Folgenden – AZVOPol 
– hinausgehende Heranziehung zum Dienst,

b)  für Tarifbeschäftigte jede über acht Stunden hinaus-
gehende werktägliche Arbeitszeit,

c)  für beamtete und tarifbeschäftigte Lehrerinnen und 
Lehrer die über die Zahl der wöchentlichen Pfl icht-
stunden gemäß § 2 Absatz 1 bis 3 der Verordnung zur 
Ausführung des §  93 Absatz  2 Schulgesetz vom 18. 
März 2005 (GV. NRW. S. 218) in der jeweils geltenden 
Fassung, hinausgehende Heranziehung zum Unter-
richt.

Ein Freistellungsanspruch nach Satz 1 besteht auch für 
durch Rufbereitschaft und Bereitschaftsdienste anfal-
lende Mehrarbeit im Sinne des Satzes 3, es sei denn die 
Heranziehung zur Rufbereitschaft ist im Einzelfall aus 
dienstlichen Gründen geboten. Die Schwerbehinderten-
vertretung ist anzuhören.

8.6
Telearbeit, Homeoffice, mobile Arbeit, fl exible Arbeit 

In Dienststellen, in denen durch Dienstvereinbarung Te-
learbeit beziehungsweise Homeoffice, mobile oder fl e-
xible Arbeit eingeführt ist, soll dem Antrag der schwer-
behinderten Menschen unter den Voraussetzungen der 
 jeweiligen Dienstvereinbarung entsprochen werden. Der 
Integrationsfachdienst und das zuständige Inklusions-
amt sind in Zweifelsfällen und bezüglich einer mög-
lichen Bezuschussung rechtzeitig einzuschalten. Die 
Schwerbehindertenvertretung ist bei einem Abschluss ei-
ner Dienstvereinbarung zur Telearbeit beziehungsweise 
zum Homeoffice, zur mobilen oder fl exiblen Arbeit zu 
beteiligen. Bei einem Antrag auf Einrichtung eines Tele-
arbeitsplatzes aus behinderungsbedingten Gründen im 
Sinne des § 164 Absatz 4 SGB IX ist in jedem Einzelfall 
gemeinsam mit der Schwerbehindertenvertretung zu 
prüfen, inwieweit behinderungsbedingt die Einrichtung 
eines Telearbeitsplatzes angezeigt ist. Bei der Vergabe ist 
der besonderen Situation schwerbehinderter Beschäftig-
ter Rechnung zu tragen. Gegebenenfalls sind das Inklu-
sionsamt und die Betriebsärztin beziehungsweise der 
Betriebsarzt zur Unterstützung einzubinden.

8.7
Betriebsärztlicher Dienst und Fachkraft für 
 Arbeitssicherheit

Der betriebsärztliche Dienst sowie die jeweilige Fach-
kraft für Arbeitssicherheit berät in Fragen des Arbeits- 
und des Gesundheitsschutzes. Schwerbehindertenver-
tretung, betriebsärztlicher Dienst und die Fachkraft für 
Arbeitssicherheit arbeiten bei dieser Aufgabe eng zu-
sammen.

8.8
Sitzungen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes

Die Schwerbehindertenvertretung ist zu Sitzungen des 
Arbeitsschutz- und Sicherheitsausschusses einzuladen. 
Gleiches gilt für Dienststellen- und Betriebsbegehungen 
mit Fachkräften der Arbeitssicherheit. 

Für Arbeitsplätze, auf denen schwerbehinderte Men-
schen eingesetzt werden, beziehungsweise für Tätigkei-
ten, mit denen sie beschäftigt sind, ist jeweils eine inklu-
dierte Gefährdungsbeurteilung nach Arbeitsschutzgesetz 
zu erstellen und regelmäßig fortzuschreiben.

8.9
Beschäftigungssicherungszuschuss

Erbringen schwerbehinderte Menschen infolge ihrer Be-
hinderung und nicht nur vorübergehend eine wesentlich 
verminderte Arbeitsleistung (mindestens 30 Prozent), ist 
unter Beteiligung der Integrationsfachdienste ein Antrag 
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auf fi nanzielle Hilfe aus Mitteln der Ausgleichsabgabe 
zur Abgeltung außergewöhnlicher Belastungen nach 
§  185 Absatz  3 Nummer  2 Buchstabe e SGB IX in Ver-
bindung mit § 27 der Schwerbehinderten-Ausgleichsab-
gabeverordnung, vom 28. März 1988 (BGBl. I S. 484), die 
zuletzt durch Artikel  12 des Gesetzes vom 6. Juni 2023 
(BGBl. 2023 I Nr. 146) geändert worden ist, zu stellen.

Im Interesse eines fairen Verfahrens und einer Gleichbe-
handlung aller Beschäftigten mit unterschiedlichen Be-
hinderungen soll die Höhe der Minderleistung durch 
eine neutrale Stelle beurteilt werden. In Betracht kom-
men:

a)  der amtsärztliche Dienst,

b)  der arbeitsmedizinische Dienst der Krankenkassen,

c)  die technischen Beratungsstellen der Inklusionsämter 
oder

d)  die Integrationsfachdienste.

Die Feststellung der Minderleistung hat in der Regel un-
ter Hinzuziehung ärztlichen Sachverstands zu erfolgen.

Die Wertung dieser Stellen kann selbst bei Ablehnung 
des Antrags als Entscheidungsgrundlage zur Sicherstel-
lung des Nachteilsausgleichs berücksichtigt werden.

8.10
Pächterauswahl bei Kantinen

Im Rahmen der Pächterauswahl für Kantinen soll im 
wettbewerblichen Verfahren der Wunsch einer Beschäfti-
gung von schwerbehinderten Menschen aufgenommen 
werden. Bei den Pächterinnen beziehungsweise den 
Pächtern soll für die Einstellung eines oder einer Be-
schäftigten im Sinne des §  155 SGB IX geworben wer-
den, vergleiche Runderlass des Finanzministeriums vom 
15. Januar 2015 (MBl. NRW. 2015 S. 44).

9
Barrierefreiheit

9.1
Neubauten, Neuanmietung und bereits angemietete 
 Bestandsliegenschaften

Bei der Planung und Erstellung von Neubauten ist die 
barrierefreie Ausgestaltung der Gebäude und Außenan-
lagen gemäß § 49 Bauordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen vom 21. Juli 2018 (Landesbauordnung 2018 – 
BauO NRW 2018) in der jeweils gültigen Fassung zu b-
eachten. 

Bei Neuanmietungen, Umbauten, Sanierungen und 
 wesentlichen Nutzungsänderungen auch angemieteter 
Liegenschaften sind die Belange schwerbehinderter 
Menschen zu berücksichtigen. Deshalb sind, soweit 
 DIN-Normen in die Verwaltungsvorschrift technische 
Baubestimmungen (VV TB NRW) bereits aufgenommen 
wurden, wie beispielsweise die DIN 18040-1, diese ent-
sprechend anzuwenden. Der technische Beratungsdienst 
der zuständigen Inklusionsämter ist, soweit dies erfor-
derlich sein sollte, einzuschalten. In allen Fällen ist die 
Arbeitsstättenverordnung vom 12. August 2004 (BGBl. I 
S.  2179), zuletzt geändert durch Artikel  4 des Gesetzes 
vom 22. Dezember 2020 (BGBl. I S. 3334) zu beachten.

Die Schwerbehindertenvertretung ist bei der Planung 
von Baumaßnahmen und im Prozess von Anmietungs-
vorhaben so rechtzeitig zu hören, dass ihre Vorschläge in 
die Gesamtplanung mit einbezogen und umgesetzt wer-
den können. Über den Baufortschritt der jeweiligen 
Maßnahme kann sie sich bei ihrer Behörde informieren. 

Spezielle Regelungen einzelner Ressorts für Neuanmie-
tungen, Bestandsgebäude und Bauvorhaben bleiben un-
berührt. 

Auf die nach Bauprüfverordnung NRW ab dem 1. Januar 
2020 vorzulegenden Barrierefrei-Konzepte für die in den 
Anwendungsbereich fallenden Bauten ist besonders hin-
zuweisen. 

Die Agentur Barrierefrei NRW berät in allen Fragen der 
Barrierefreiheit.

9.2
Parkplätze

Jede Dienststelle hat für schwerbehinderte Menschen, 
die wegen Art und Umfang ihrer Behinderung darauf 
angewiesen sind, ein Kraftfahrzeug zu benutzen, Park-
fl ächen bereitzuhalten. 

Die Einzelheiten der Zuteilung von Parkfl ächen an 
schwerbehinderte Menschen sind mit der Schwerbehin-
dertenvertretung zu regeln. Stehen landeseigene oder all-
gemein angemietete Liegenschaften als Parkfl ächen 
nicht zur Verfügung, sollen geeignete Flächen angemietet 
werden. 

Sofern in unmittelbarer Nähe eines Dienstgebäudes 
keine Abstellfl äche bereitgestellt werden kann, ist von 
der Dienststelle für namentlich bestimmte schwerbehin-
derte Menschen mit dem Merkzeichen „aG“ auf dem 
Ausweis ein Parksonderrecht nach § 46 der Straßenver-
kehrs-Ordnung vom 6. März 2013 (BGBl.  I S.  367), 
 zuletzt geändert durch Art.  2 Verordnung zum Erlass 
 einer Straßenverkehr-Transportbegleitungsverordnung 
und zur Änderung straßenverkehrsrechtlicher Vorschrif-
ten vom 28.8.2023 (BGBl. I Nr. 236) bei der zuständigen 
Straßenverkehrsbehörde zu beantragen.

Werden Parkfl ächen allgemein nur gegen Entgelt oder im 
Rahmen der Parkraumbewirtschaftung vergeben, sind 
hiervon gemäß §  3 der Schwerbehindertenausweisver-
ordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 25. 
Juli 1991 (BGBl. I S. 1739), die zuletzt durch Artikel 52 
des Gesetzes vom 20. August 2021 (BGBl. I S. 3932) ge-
ändert worden ist, schwerbehinderte Menschen mit dem 
Merkzeichen „G, aG, Gl, Bl, Tbl oder H“ im Schwerbe-
hindertenausweis ausgenommen. Gleiches gilt für die 
Ausnahme-Berechtigung nach dem Erlass III B 3 – 
58.91.05 des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und 
Verkehr NRW vom 14.03.2023.

9.3
Barrierefreie Informationstechnik

Barrierefreie Informationstechnik ist eine Schlüsseltech-
nologie zur Teilhabe von Menschen mit Behinderungen 
im Arbeitsleben. Zur Erreichung von Inklusion sind da-
her bereits bei der Entwicklung und Beschaffung neuer 
Informationstechnik die Anforderungen an die Barriere-
freiheit zu berücksichtigen. Im Rahmen dessen sollen die 
Vertrauenspersonen der schwerbehinderten Menschen 
frühzeitig und strukturell eingebunden werden. Soweit 
Kompetenzzentren in den Ressorts vorhanden sind, sind 
diese ebenfalls einzubinden. Maßgeblich sind hierbei 
insbesondere die Regelungen des Behindertengleichstel-
lungsgesetz NRW. Dieses Gesetz gilt für Träger öffent-
licher Belange nach §  2 des Inklusionsgrundsätzegeset-
zes vom 14. Juni 2016 (GV. NRW. S.  442) in der jeweils 
geltenden Fassung. Menschen mit Behinderungen muss 
die Möglichkeit eingeräumt werden, alle von ihnen zur 
Aufgabenerledigung benötigten IT-Serviceleistungen, 
hierzu gehören Hardware, Software und sonstige Dienst-
leistungen, insbesondere der Service Desk und Intranet-
angebote, mit den von ihnen behinderungsbedingt einge-
setzten assistiven Techniken uneingeschränkt zu nutzen. 

Die technischen Anforderungen an die barrierefreie In-
formationstechnik ergeben sich aus der Verordnung zur 
Schaffung barrierefreier Informationstechnik nach dem 
Behindertengleichstellungsgesetz Nordrhein-Westfalen 
(Barrierefreie Informationstechnik-Verordnung Nord-
rhein-Westfalen – BITV NRW) vom 18. Juni 2019 (GV. 
NRW. S. 262) in der jeweils geltenden Fassung. Die An-
forderungen an die barrierefreie Informationstechnik 
wurden zudem durch die Richtlinie (EU) 2016/2102 des 
europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Oktober 
2016 über den barrierefreien Zugang zu den Websites 
und mobilen Anwendungen öffentlicher Stellen sowie 
deren Umsetzungsregelungen (vgl. ABl.L 327 S. 1) weiter 
konkretisiert. 

Die Barrierefreiheit nach den oben bezeichneten Stan-
dards ist bereits bei Projektaufträgen, Ausschreibungen 
nach den §§  121 und 127 des Gesetzes gegen Wettbe-
werbsbeschränkungen in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 26. Juni 2013 (BGBl. I S. 1750, 3245), das zu-
letzt durch Artikel  22 Verbandsklagenrichtlinienumset-
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zungsgesetz vom 8.10.2023 (BGBl.  I Nr.  272) geändert 
worden ist und Verträgen mit externen Firmen zu be-
rücksichtigen. Bei der Abnahme beziehungsweise im 
Rahmen von Pilotierungsphasen sind Tests nach grund-
legenden Veränderungen der Software unter Verwendung 
anerkannter Methoden durchzuführen, so dass neue 
Software nur eingesetzt wird, wenn sie den maßgebli-
chen Bestimmungen zur barrierefreien Informations-
technik entsprechen. 

Auch bei bereits bestehenden IT-Serviceleistungen fi n-
den die Anforderungen an die Barrierefreiheit Berück-
sichtigung, insbesondere dann, wenn sich die Oberfl äche 
eines Fachverfahrens ändert. Dabei sind die Vorgaben 
nach §  10 BGG NRW zu beachten. Änderungen, die le-
diglich im Rahmen der Pfl ege der im Einsatz befi ndli-
chen IT-Serviceleistungen vorgenommen werden, sind 
hiervon nicht betroffen.

Zudem ist darauf zu achten, dass die Ergebnisse bezie-
hungsweise Produkte dieser Verfahren den maßgeblichen 
Bestimmungen zur barrierefreien Informationstechnik 
genügen.

9.4
Barrierefreie öffentliche Internetangebote

Die öffentlichen Internetangebote der Träger öffentlicher 
Belange einschließlich mobiler Anwendungen sind nach 
Maßgabe der BITV NRW und des BGG NRW zur Verfü-
gung zu stellen.

9.5
Barrierefreie Kommunikation

Zur Sicherstellung einer barrierefreien Kommunikation 
nach § 8 BGG NRW sind bei der Neubeschaffung, Neu-
einrichtung und Modernisierung von Kommunikations-
strukturen und –anlagen ein barrierefreier Zugang und 
eine barrierefreie Nutzung zu gewährleisten.

9.6
Barrierefreie Veranstaltungen

Bei Veranstaltungen des Dienstherrn, der Personalvertre-
tungen und der Schwerbehindertenvertretungen sollen 
nach Möglichkeit die zuvor unter den Nummern 9.1 bis 
9.5 dieser Richtlinie genannten Anforderungen an die 
Barrierefreiheit beachtet werden.

10
Einzelregelungen zum Ausgleich der Behinderung

10.1
Zusatzurlaub

Schwerbehinderte Menschen haben Anspruch auf einen 
bezahlten zusätzlichen Urlaub von fünf Arbeitstagen im 
Urlaubsjahr (§  208 SGB IX). Für gleichgestellte behin-
derte Menschen gilt diese Regelung nicht. Gemäß §  15 
Absatz  3 Satz  2 des Tarifvertrags zur Überleitung der 
Beschäftigten der Länder in den TV-L und zur Regelung 
des Übergangsrechts vom 12. Oktober 2006 (MBl. NRW. 
S.  624), der zuletzt durch Änderungstarifvertrag vom 
29.  November 2021 (MBl. NRW. 2022  S.  719) geändert 
worden ist, in der am Tag der Veröffentlichung dieses 
Runderlasses geltenden Fassung haben die aus dem 
Manteltarifvertrag für Arbeiterinnen und Arbeiter des 
Bundes und der Länder (MTArb) übergeleiteten Beschäf-
tigten, die am 31. Oktober 2006 einen Anspruch aus § 49 
Absatz  4 MTArb hatten, weiterhin einen Anspruch auf 
Zusatzurlaub von jährlich drei Tagen bei einem Grad der 
Behinderung von mindestens 25 und weniger als 50, so-
fern sie die Anspruchsvoraussetzungen in dem über den 
31. Oktober 2006 hinaus ununterbrochen fortbestehen-
den Arbeitsverhältnis erfüllen. 

Der Zusatzurlaub tritt zu dem zu gewährenden Erho-
lungsurlaub hinzu und ist wie ein solcher zu behandeln. 
Die Regelungen über den Verfall und die fi nanzielle Ab-
geltung von Erholungsurlaub gelten auch für den Zu-
satzurlaub. In folgenden Fällen ist in Anwendung der 
§§ 4 und 5 des Bundesurlaubsgesetzes in der im Bundes-
gesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 800-4, veröffent-
lichten bereinigten Fassung, das zuletzt durch Artikel 3 

Absatz  3 des Gesetzes vom 20. April 2013 (BGBl.  I 
S.  868) geändert worden ist, der Rechtsprechung des 
Bundesarbeitsgerichtes und nach der Regelung in § 208 
Absatz 2 SGB IX Teilurlaub zu berechnen:

a)  Zuerkennung der Schwerbehinderteneigenschaft im 
Kalenderjahr:

  Für jeden vollen Monat der im Dienst- oder Arbeits-
verhältnis vorliegenden Schwerbehinderteneigen-
schaft besteht Anspruch auf ein Zwölftel des Zusatz-
urlaubs und

b)  Ausscheiden aus dem Dienst- oder Arbeitsverhältnis 
in der ersten Hälfte des Kalenderjahres sowie Eintritt 
in der zweiten Hälfte des Kalenderjahres:

  für jeden vollen Monat besteht Anspruch auf ein 
Zwölftel des Zusatzurlaubs. 

Sich hierbei ergebende Bruchteile von Urlaubstagen, die 
mindestens einen halben Tag ergeben, sind auf volle Ur-
laubstage aufzurunden. Ein geringerer Bruchteil ist in 
diesem Umfang zu gewähren.

Bei neueingestellten schwerbehinderten Menschen, de-
nen im laufenden Urlaubsjahr bei einem anderen 
Dienstherrn oder Arbeitgeber bereits ganz oder anteilig 
Zusatzurlaub gewährt worden ist, ist dieser anzurech-
nen.

Den Wünschen schwerbehinderter Menschen hinsichtlich 
Urlaubszeitpunkt und Urlaubseinteilung soll entspro-
chen werden.

10.1.1
Zusatzurlaub vor Nachweis der Schwerbehinderung

Können Beschäftigte den Nachweis ihrer Schwerbehin-
derung noch nicht erbringen, müssen sie sich gegenüber 
dem Dienstherrn zur Begründung des Anspruchs auf Zu-
satzurlaub gleichwohl ausdrücklich auf ihre Schwerbe-
hinderung berufen. Der Urlaub ist konkret unter Hin-
weis auf das laufende Antragsverfahren zu beantragen. 
Verweigert der Dienstherr einen beantragten Zusatzur-
laub, gerät er in Leistungsverzug, wenn die Schwerbe-
hinderung später rückwirkend festgestellt wird. Ist ein 
solcher Anspruch nach der tarifl ichen Regelung dann 
schon erloschen, tritt an seine Stelle ein Ersatzanspruch 
nach §  249 Absatz  1 des Bürgerlichen Gesetzbuches in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 2. Januar 2002 
(BGBl. I S. 42, 2909, 2003 I S. 738), das zuletzt durch Ar-
tikel  8 Verbandsklagenrichtlinienumsetzungsgesetz vom 
8.Oktober 2023 (BGBl. I Nr. 272), Artikel 6 des Gesetzes 
vom 12. Juli 2018 (BGBl.  I S.  1151) – im Folgenden 
BGB – geändert worden ist, oder gegebenenfalls ein An-
spruch auf Entschädigung in Geld nach BGB (vergleiche 
BAG vom 26. 6. 1986 – 8 ZR 75/83 – AP Nr.  5 zu §  44 
SchwbG – § 47 SchwbG 1986).

10.2
Dienst-/Arbeitsbefreiung beziehungsweise Telearbeit, 
Homeoffice, mobile Arbeit, fl exible Arbeit

Dienst-/Arbeitsbefreiung, zusätzliche Telearbeit oder 
Homeoffice beziehungsweise mobile oder fl exible Arbeit 
in angemessenem Umfang soll schwerbehinderten Men-
schen gewährt werden, die aufgrund ihrer Behinderung 
besonders von Witterungsbedingungen und sonstigen äu-
ßeren Einfl üssen betroffen sind.

10.3
Gewährung von Sonderurlaub und Arbeitsbefreiung

Bei der Gewährung von Sonderurlaub und Arbeitsbe-
freiung aus Anlässen, die die Interessen von schwerbe-
hinderten Menschen berühren, ist großzügig zu verfah-
ren, insbesondere soweit auch ein dienstliches Interesse 
am Urlaubszweck besteht (zum Beispiel Mobilitätstrai-
ning, Fortbildungsveranstaltungen für besondere Grup-
pen von Behinderten, Behindertensport). Gleiches gilt 
bei betriebsbedingten Störungen am Arbeitsplatz (zum 
Beispiel dem Ausfall der Aufzugsanlage).

Bei der Planung des Tages zur Förderung der Betriebsge-
meinschaft soll darauf geachtet werden, dass schwerbe-
hinderte Menschen teilnehmen können.
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10.4
Zuteilung von Mietwohnungen
Bei der Zuteilung von Mietwohnungen, die im Beset-
zungsrecht des Landes stehen, soll auf die besonderen 
Bedürfnisse schwerbehinderter Menschen und die Nähe 
zum Arbeitsplatz sowie auf Art und Umfang der Behin-
derung Rücksicht genommen werden. Bei gleicher 
Dringlichkeit ist schwerbehinderten Menschen vor ande-
ren Wohnungssuchenden der Vorzug zu geben. Schwer-
behinderten Menschen kann über die sonst für sie in 
 Betracht kommende Zahl von Zimmern hinaus ein zu-
sätzliches Zimmer zuerkannt werden.

10.5
Dienstwagen
Die Dienststellenleitung kann die jederzeit widerrufl iche 
Genehmigung erteilen, behinderte Beschäftigte mit ei-
nem Dienstkraftfahrzeug zwischen Wohnung und 
Dienststätte unentgeltlich zu befördern, wenn und so-
weit 
a)  den Beschäftigten wegen der Art und Schwere der Be-

hinderung die Inanspruchnahme öffentlicher Ver-
kehrsmittel nicht zumutbar ist und

b)  die Benutzung eines privaten Kraftfahrzeuges oder 
eine Beförderung durch Familienangehörige nicht 
möglich ist und

c)  das einzusetzenden Dienstkraftfahrzeug nicht für 
dienstliche Zwecke anderweitig benötigt wird und

d)  die Fahrt innerhalb des Einzugsgebietes (Gesetz über 
die Umzugskostenvergütung für die Beamten, Beam-
tinnen, Richter und Richterinnen (Landesumzugskos-
tengesetz – LUKG, § 3 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe 
c des Gesetzes über die Umzugskostenvergütung für 
die Bundesbeamten, Richter im Bundesdienst und 
Soldaten (BUKG)) durchgeführt wird.

Ein Anspruch auf Beförderung besteht nicht. (§  15 Ab-
satz  5 der Kraftfahrzeugrichtlinien vom 5. März 1999 – 
(MBl. NRW S. 39) in der jeweils geltenden Fassung.)

10.6
Freistellung von Vertretungen
Schwerbehinderte Menschen im Sinne des §  155 Ab-
satz 1 SGB IX sind auf ihren Wunsch von Krankheits-, 
Urlaubs- und Abwesenheitsvertretungen freizustellen, 
soweit nicht zwingende Gründe entgegenstehen.

10.7
Einzelzimmeranspruch bei Dienstreisen
Schwerbehinderte Menschen sind bei Reisen zu Aus- und 
Fortbildungszwecken, die mit Übernachtungen verbun-
den sind, grundsätzlich berechtigt, ein Einzelzimmer in 
Anspruch zu nehmen. Schwerbehinderten Menschen, die 
eine Dienstreise nur mit fremder Hilfe ausführen können 
und sich deshalb einer Begleitperson bedienen, die nicht 
im Landesdienst steht, können die insoweit notwendigen 
Auslagen im Rahmen des §  8 Landesreisekostengesetz 
NRW vom 1. Dezember 2021 (GV. NRW. S.  1367/SGV. 
NRW. 20320) in der jeweils geltenden Fassung, – im Fol-
genden LRKG -, als Nebenkosten erstattet werden.

10.8
Arbeitsraum
Schwerbehinderten Menschen soll ein Einzelzimmer als 
Arbeitsraum zugewiesen werden, wenn die Art der Behin-
derung dies erfordert. Im Zweifelsfall soll das Inklusions-
amt eingeschaltet werden. Die besonderen Belange 
schwerbehinderter Menschen sind bei der Umsetzung 
 moderner Bürokonzepte zu berücksichtigen. Die Schwer-
behindertenvertretung ist zu beteiligen.

10.9
Assistenz- und Therapiehunde
Assistenz- und Therapiehunde sind während der Dienst-
zeit am Arbeitsplatz unterzubringen. Notwendige Versor-
gungsgänge während der Dienstzeit sind als Dienstgang 
zu behandeln.

11 
Arbeitsplatzwechsel
Soweit schwerbehinderte Menschen ihre Versetzung, Ab-
ordnung oder Umsetzung beantragen, soll dem nach 
Möglichkeit entsprochen werden. Schwerbehinderte 
Menschen sollen gegen ihren Willen unter Berücksichti-
gung des §  164 Absatz  4 SGB IX nur aus dringenden 
dienstlichen Gründen versetzt, abgeordnet oder umge-
setzt werden. Dies gilt auch für jede andere wesentliche 
Änderung des Arbeitsplatzes. Vor jedem Arbeitsplatz-
wechsel ist nach §  178 Absatz  2 SGB IX zu verfahren. 
Die Beteiligung der Personalvertretung nach dem LPVG 
NRW beziehungsweise LRiStaG NRW bleibt unberührt.

12
Beurteilung

12.1
Beurteilungsverfahren
Im Beurteilungsverfahren gelten für schwerbehinderte 
Menschen die jeweils geltenden Beurteilungsrichtlinien 
unter Beachtung des Grundsatzes, dass schwerbehin-
derte Menschen zur Erbringung gleichwertiger Leistun-
gen in der Regel mehr Energie aufwenden müssen als 
nicht behinderte Menschen. Schwerbehinderte Menschen 
dürfen wegen ihrer Behinderung nicht benachteiligt 
werden (§ 164 Absatz 2 SGB IX).

12.2
Einschränkung der Arbeitsleistung
Bei der Beurteilung der Leistung schwerbehinderter und 
ihnen gleichgestellter behinderter Menschen ist eine et-
waige Minderung der Arbeits- und Einsatzfähigkeit 
durch die Behinderung zu berücksichtigen (§ 13 Absatz 3 
LVO). 

12.2.1
Quantität der Arbeit
Eine geringere Quantität der Arbeitsleistung, soweit sie 
durch die Behinderung bedingt ist, darf das Beurtei-
lungsergebnis nicht negativ beeinfl ussen.

12.2.2
Information durch die Personalstelle
Die Personalstelle teilt der Schwerbehindertenvertre-
tung die bevorstehende Beurteilung eines schwerbehin-
derten Menschen rechtzeitig mit. Dadurch wird der 
Schwerbehindertenvertretung ermöglicht, im Einver-
nehmen mit dem schwerbehinderten Menschen ein vor-
bereitendes Gespräch mit der Beurteilerin oder dem Be-
urteiler zu suchen. Im Beurteilungsgespräch soll zwi-
schen den Beteiligten (Beurteiler beziehungsweise 
Beurteilerin, schwerbehinderter Mensch sowie gegebe-
nenfalls die Schwerbehindertenvertretung) festgestellt 
werden, ob eine durch die Behinderung bedingte quanti-
tative Minderung der Arbeits- und Einsatzfähigkeit 
Einfl uss auf die Arbeitsleistung hat. Das Ergebnis des 
Gespräches ist auf Wunsch des schwerbehinderten Men-
schen in der Beurteilung zu dokumentieren. Die 
Schwerbehindertenvertretung kann auf Wunsch des 
schwerbehinderten Menschen zum Beurteilungsge-
spräch hinzugezogen werden. Die Beteiligung der 
Schwerbehindertenvertretung ist zu dokumentieren.

12.2.3
Abnahme von Leistungsnachweisen
Liegen einer Beurteilung einzelne Leistungsnachweise 
zu Grunde, ist die Schwerbehindertenvertretung auf 
Wunsch eines betroffenen schwerbehinderten Menschen 
berechtigt, bei der Abnahme der Leistungsnachweise an-
wesend zu sein, es sei denn, Rechtsvorschriften stehen 
dem entgegen.

13 
Fortbildung
Die berufl iche Fortbildung der schwerbehinderten Men-
schen ist gemäß § 164 Absatz 4 SGB IX zu fördern. Sie 
sind zu Fortbildungsmaßnahmen, die vom Land NRW 
veranstaltet werden, bevorzugt zuzulassen. Soweit Maß-
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nahmen vom Dienstherrn angeboten werden, sind sie 
barrierefrei zu gestalten. Schwerbehinderte Menschen 
sollen zur Teilnahme an anderen Berufsfortbildungen 
Sonderurlaub und Kostenzuschuss nach den geltenden 
Vorschriften erhalten.

14 
Berufsförderung

14.1
Einarbeitung
Für die Einarbeitung in neue Aufgaben sind schwerbe-
hinderten Menschen je nach Art und Umfang der Behin-
derung ausreichende Zeiträume einzuräumen.

14.2
Zusätzliche Hilfen
Schwerbehinderte Menschen im Sinne des § 155 SGB IX 
sollen wegen ihrer besonderen Beeinträchtigungen zu-
sätzliche Hilfen zum berufl ichen Fortkommen erhalten.

14.3
Auswahlentscheidung, Beförderung
Bei der Auswahlentscheidung zwischen gleich beurteil-
ten Bewerberinnen und Bewerbern ist die Schwerbehin-
derung als ein rechtlich anerkanntes Hilfskriterium zu 
berücksichtigen. Fällt die Auswahlentscheidung zum 
Nachteil des schwerbehinderten Menschen aus, ist die 
Entscheidung zu begründen und aktenkundig zu ma-
chen. Soweit zur Beförderung und Übertragung höher-
wertiger Aufgaben allgemein eine sogenannte Rotation 
verlangt wird, diese aber aus behinderungsbedingten 
Gründen ausgeschlossen ist, dürfen sich hieraus keine 
Nachteile für die Beförderungsentscheidung ergeben. 
Gleiches gilt für die Verwendungsbreite und deren Ein-
schränkung aus behinderungsbedingten Gründen.

14.4
Vorzeitiges Ausscheiden aus dem Dienst
Bei schwerbehinderten Beamtinnen und Beamten, die in-
folge ihrer Behinderung voraussichtlich vorzeitig aus dem 
Dienst ausscheiden müssen, ist zu prüfen, ob eine solche 
Beförderung angezeigt ist, wenn konkrete Anhaltspunkte 
dafür bestehen, dass sie ohne die besondere Art der 
 Behinderung noch die nächstmögliche Beförderungsstelle 
ihrer Laufbahn erreichen würden. Dabei ist § 5 Absatz 3 
LBeamtVG NRW unter Beachtung des Beschlusses des 
Bundesverfassungsgerichts vom 20. März 2007 – 2 BvL 
11/04 – (vergleiche den Runderlass „Durchführung des 
Beamtenversorgungsgesetzes Anwendung des § 5 Absatz 3 
und 5 BeamtVG“ vom 19. April 2007, MBl. NRW. S. 190) 
zu beachten. Die Entscheidung ist auf der Grundlage ei-
nes amtsärztlichen Gutachtens zu treffen. Auf Antrag der 
Schwerbehindertenvertretung kann eine Fachärztin bezie-
hungsweise ein Facharzt hinzugezogen werden.

15 
Prävention und betriebliches Eingliederungs-
management

15.1
Prävention
Bei erkennbaren personen-, verhaltens- oder betriebsbe-
dingten Schwierigkeiten, die zur Gefährdung des Ar-
beits- oder eines sonstigen Beschäftigungsverhältnisses 
gemäß §  167 Absatz  1 SGB IX führen können, hat der 
Arbeitgeber präventive Maßnahmen zu ergreifen. In den 
Fällen, in denen auf Grund der Behinderung die künftige 
Notwendigkeit eines Arbeitsplatzwechsels abzusehen ist, 
sind die schwerbehinderten Menschen bei berufl ichen 
Qualifi zierungsmaßnahmen bevorzugt zu berücksichti-
gen. Die Schwerbehindertenvertretungen, die in §  176 
SGB IX genannten Vertretungen und das Inklusionsamt 
sind im frühestmöglichen Stadium zu beteiligen.

15.2
Betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM)

Sind Beschäftigte innerhalb eines Jahres länger als sechs 
Wochen ununterbrochen oder wiederholt arbeitsunfähig, 
hat der Arbeitgeber die besondere Verpfl ichtung, nach 

§ 167 Absatz 2 SGB IX mit einem betrieblichen Einglie-
derungsmanagement die Möglichkeiten zur Sicherung 
der Beschäftigungsfähigkeit und zum Erhalt des Ar-
beitsplatzes zu klären. Die zuständige Interessenvertre-
tung – bei schwerbehinderten Menschen außerdem die 
Schwerbehindertenvertretung – haben gemäß § 176 SGB 
IX das Recht, die Klärung zu verlangen. Sie wachen dar-
über, dass der Arbeitgeber die ihm nach dieser Vorschrift 
obliegenden Verpfl ichtungen erfüllt. Werden generelle 
Regelungen zur Durchführung eines betrieblichen Ein-
gliederungsmanagements getroffen, ist die Schwerbehin-
dertenvertretung rechtzeitig zu beteiligen.

15.3
Beteiligung
Die Beteiligung der zuständigen Interessenvertretung 
richtet sich gemäß § 176 SGB IX nach dem LPVG NRW 
beziehungsweise nach dem LRiStaG NRW, die der 
Gleichstellungsbeauftragten nach dem Landesgleichstel-
lungsgesetz.

16 
Rehabilitation

16.1
Medizinisch-berufl iche Rehabilitation
Um das Ziel einer dauernden Eingliederung schwerbe-
hinderter Menschen in Arbeit, Beruf und Gesellschaft zu 
sichern, sehen die Vorschriften des SGB IX entspre-
chende Leistungen im medizinischen, berufsfördernden 
und ergänzenden Bereich vor. Als Grundsatz gilt „Reha-
bilitation geht vor Rente“. Für schwerbehinderte Beam-
tinnen und Beamte gilt § 35 LBG NRW. 

16.2
Entgeltfortzahlung bei Rehabilitation
Soweit schwerbehinderte Menschen Leistungen der ge-
setzlichen Rehabilitationsträger – unvermeidbar – wäh-
rend der Dienstzeit in Anspruch nehmen müssen, können 
sie im Rahmen der tarifl ichen Regelungen nach § 29 des 
Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst der Länder 
vom 12. Oktober 2006 (MBl. NRW. S.  696), der zuletzt 
durch Änderungstarifvertrag vom 29. November 2021 
(MBl. NRW. 2022 S. 724) geändert worden ist, im Folgen-
den TV-L, unter Fortzahlung des Entgelts von der Arbeit 
freigestellt werden. Dies gilt auch für Maßnahmen im 
berufsfördernden Bereich und auch dann, wenn Leistun-
gen subsidiär durch eine Fürsorgestelle oder ein Inklusi-
onsamt erbracht werden, zum Beispiel bei Trainingsmaß-
nahmen für Sinnesbehinderte. Ein eingeräumtes Ermes-
sen ist großzügig auszuüben.

16.3
Umschulungsmaßnahmen
Sofern zur Vermeidung von Berufsunfähigkeit oder Er-
werbsminderung aus zwingenden gesundheitlichen 
Gründen längerfristige außerbetriebliche Umschulungs-
maßnahmen erforderlich werden, soll Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmern Sonderurlaub unter Wegfall des 
Entgelts gewährt werden. Dies setzt voraus, dass die 
Umschulung einvernehmlich mit Dienststelle und Reha-
bilitationsträger durchgeführt wird. 

16.4
Wiedereingliederung
Ist nach längerer Erkrankung die Wiedereingliederung in 
den Arbeitsprozess auf ärztliches Anraten nur stufenweise 
möglich, soll dieses im Einvernehmen mit dem zuständi-
gen Rehabilitationsträger vereinbart werden. Während des 
Wiedereingliederungsverfahrens besteht für Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer weiterhin Arbeitsunfähig-
keit. Beamtinnen und Beamten soll eine reduzierte Ar-
beitszeit entsprechend der notwendigen Wiedereingliede-
rungsmaßnahme bis zur Dauer von sechs Monaten gemäß 
§ 2 Absatz 6 Satz 1 AZVO beziehungsweise § 4 Absatz 5 
Satz  1 AZVOPol respektive gemäß §  2 Absatz  6 Satz  2 
AZVO beziehungsweise § 4 Absatz 5 Satz 2 AZVOPol bis 
zu zwölf Monaten unter den darin genannten Voraus-
setzungen eingeräumt werden.
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16.5
Sonderurlaub für berufsfördernde Maßnahmen
Sofern schwerbehinderte Menschen berufsfördernde 
Maßnahmen aufgrund ihrer Behinderung mit dem Ziel 
der verbesserten Eingliederung in das Berufsleben zulas-
ten eines Rehabilitationsträgers, einer Fürsorgestelle, des 
Inklusionsamtes oder auf eigene Kosten durchführen, 
soll ihnen hierfür analog zu Nummer 16.2 dieser Richt-
linie Sonderurlaub unter Fortzahlung der Dienstbezüge 
gewährt werden.

16.6
Laufbahnwechsel
Beamtinnen und Beamten aller Fachrichtungen soll im 
Rahmen der geltenden Laufbahnvorschriften dann ein 
Laufbahnwechsel ermöglicht werden, wenn sie aufgrund 
von Art und Schwere ihrer Behinderung in ihrer eigenen 
Laufbahn nur noch mit weniger als der Hälfte der regel-
mäßigen Arbeitszeit auf Dauer verwendet werden kön-
nen, bei einer Verwendung in einer anderen Laufbahn 
dagegen aufgrund ihrer bisherigen Vorbildung, ihrer be-
rufl ichen Tätigkeit und nach im Einzelfall festzulegender 
Unterweisungszeit wieder voll dienstfähig sein könnten. 
Eine solche Maßnahme kommt einer Umschulung nach 
Nummer 16.3 dieser Richtlinie gleich.

17
Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses

17.1
Entlassung
Beantragen schwerbehinderte Menschen die Entlassung 
aus dem Beamtenverhältnis oder die Beendigung ihres 
Dienst-, Beschäftigungs- oder Arbeitsverhältnisses durch 
Aufl ösungsvertrag, ist die Entscheidung hierüber eine 
beteiligungspfl ichtige Angelegenheit im Sinne des § 178 
Absatz 2 SGB IX. Soll das Beschäftigungs- oder Arbeits-
verhältnis gegen den Willen des schwerbehinderten Men-
schen beendet werden, sind neben der Beteiligung der 
Schwerbehindertenvertretung die Schutzvorschriften für 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gemäß §§ 168 bis 
175 SGB IX zu beachten. Eine Kündigung durch den Ar-
beitgeber ohne Beteiligung der Schwerbehindertenver-
tretung ist unwirksam, vergleiche § 178 Absatz 2 Satz 3 
SGB IX.

17.2
Gleichwertiger Arbeitsplatz
Sofern der weitere Einsatz von schwerbehinderten Men-
schen am bisherigen Arbeitsplatz aus organisatorischen, 
strukturellen oder betriebsbedingten Gründen nicht 
möglich ist, ist dem schwerbehinderten Menschen im 
Rahmen der tarifl ichen und beamtenrechtlichen Rege-
lungen und sonstigen Vereinbarungen ein anderer ange-
messener und gleichwertiger Arbeitsplatz – vorrangig in 
der bisherigen Dienststelle beziehungsweise am bisheri-
gen Dienstort oder wunschgemäß – zu vermitteln.

18 
Schwerbehindertenvertretung
Die Schwerbehindertenvertretung hat die Eingliederung 
und Inklusion schwerbehinderter Menschen in der 
Dienststelle zu fördern, ihre Interessen zu vertreten und 
ihnen beratend und helfend zur Seite zu stehen.

18.1
Freistellung der Schwerbehindertenvertretung auf 
 Ortsebene

18.1.1
Volle Freistellung
Nach §  179 Absatz  4 SGB IX sind die Vertrauensper-
sonen ohne Minderung des Arbeitsentgelts oder der 
Dienstbezüge von ihrer berufl ichen Tätigkeit freizustel-
len, wenn und soweit es zur Durchführung ihrer Aufga-
ben erforderlich ist. Der Umfang der Freistellung richtet 
sich nach den spezifi schen örtlichen und räumlichen Er-
fordernissen sowie nach etwaigen besonderen Verhältnis-
sen der einzelnen Verwaltungen wie beispielsweise be-
sondere Schwierigkeiten bei der Verteilung der anfallen-

den Arbeitszeit. Sind in einer Dienststelle in der Regel 
wenigstens 100 schwerbehinderte Menschen beschäftigt, 
wird die Vertrauensperson auf ihren Wunsch freigestellt. 
Weitergehende Vereinbarungen sind zulässig.  
Im Übrigen kann die Schwerbehindertenvertretung un-
ter den Voraussetzungen des § 178 Absatz 1 Satz 4 SGB 
IX nach Unterrichtung des Arbeitgebers das mit der 
höchsten Stimmenzahl gewählte stellvertretende Mit-
glied zu bestimmten Aufgaben heranziehen. Ab jeweils 
100 weiteren beschäftigten schwerbehinderten Menschen 
kann jeweils auch das mit der nächsthöheren Stimmen-
zahl gewählte Mitglied herangezogen werden. 
Der Umfang der Dienstbefreiung für herangezogene 
Stellvertreterinnen und Stellvertreter gemäß §  179 Ab-
satz  4 Satz  1 SGB IX richtet sich nach den zeitlichen 
und inhaltlichen Erfordernissen der Aufgabenübertra-
gung. Der hierfür erforderliche zeitliche Umfang kann 
vorab pauschal festgelegt werden.

8.1.2
Teilfreistellung
Ergänzend zu den Freistellungsregelungen nach §  179 
Absatz 4 SGB IX ist der Umfang der Freistellung so zu 
bemessen, dass die Teilnahme der Schwerbehinderten-
vertretung an allen Sitzungen gemäß § 178 Absatz 4 und 
5 SGB IX gewährleistet ist. Wird die Zahl von 100 
schwerbehinderten beschäftigten Menschen in einer 
Dienststelle nicht erreicht, richtet sich die Höhe der 
Freistellung nach folgenden Maßgaben: Es besteht eine 
Basisfreistellung der Vertrauensperson von 20 Prozent 
der Jahresarbeitszeit eines vollzeitäquivalent Beschäftig-
ten zuzüglich 0,8  Prozent der Jahresarbeitszeit eines 
vollzeitäquivalent Beschäftigen je zu vertretenden 
schwerbehinderten Beschäftigten in der Dienststelle. Zu-
grunde gelegt wird dabei die Zahl der gemäß § 163 SGB 
IX für das Vorjahr gemeldeten schwerbehinderten und 
ihnen gleichgestellten behinderten Menschen. Für den 
Fall der Teilfreistellung soll für eine entsprechende Ent-
lastung am Arbeitsplatz Sorge getragen werden.
Neben vollfreigestellten Mitgliedern nach Num-
mer 18.1.1 dieser Richtlinie ergibt sich der Umfang der 
Freistellung des mit der nächsthöheren Stimmenzahl ge-
wählten Mitglieds der Schwerbehindertenvertretung 
entsprechend Nummer 18.1.1 Satz 7 und 8 dieser Richtli-
nie. Für den Fall der Heranziehung von stellvertretenden 
Mitgliedern im Sinne des § 178 Absatz 1 Satz 4 SGB IX 
ist für eine entsprechende Entlastung am Arbeitsplatz 
Sorge zu tragen.

18.2
Freistellung der Bezirksschwerbehindertenvertretung
Die Vertrauensperson erhält eine Basisfreistellung von 
30  Prozent zuzüglich 0,06 Prozent der Jahresarbeitszeit 
eines vollzeitäquivalent Beschäftigten je schwerbehin-
derten Beschäftigten auf Bezirksebene. Vertritt die Ver-
trauensperson darüber hinaus zusätzlich die Interessen 
von schwerbehinderten Menschen, für die eine Schwer-
behindertenvertretung auf Ortsebene nicht gewählt ist, 
erhöht sich ihre Freistellung nach Nummer 18.1.2 dieser 
Richtlinie entsprechend.

18.3
Hauptschwerbehindertenvertretung
Die Vertrauensperson erhält eine Freistellung von 100 Pro-
zent. Sofern dies zur Aufgabenerfüllung nicht ausrei-
chend ist, richtet sich der Umfang der Dienstbefreiung 
für herangezogene Stellvertreterinnen und Stellvertreter 
gemäß § 179 Absatz 4 Satz 1 SGB IX, beispielsweise bei 
der Wahrnehmung der Aufgaben der örtlichen Schwer-
behindertenvertretung, nach den zeitlichen und inhaltli-
chen Erfordernissen der Aufgabenübertragung. Der hier-
für erforderliche zeitliche Umfang kann vorab pauschal 
festgelegt werden.

18.4
Weiterbildungsanspruch
Die vielseitigen und schwierigen Aufgaben der Vertrau-
enspersonen einschließlich der Bezirks- und Hauptver-
trauenspersonen erfordern ständige Weiterbildung. Die 
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Dienststellen sollen sie bei dieser Aufgabe großzügig un-
terstützen.

18.5
Freistellungsanspruch und Kostenübernahme für 
 Fortbildungen
Gemäß § 179 Absatz 4 Satz 3 SGB IX ist eine Freistel-
lung der Vertrauenspersonen für die Teilnahme an Schu-
lungs- und Bildungsveranstaltungen zu gewährleisten, 
soweit diese Kenntnisse vermitteln, die für die Arbeit der 
Schwerbehindertenvertretung erforderlich sind. Ein Wei-
terbildungsanspruch besteht auch für die Stellvertretun-
gen. Nach § 179 Absatz 8 SGB IX trägt der Arbeitgeber 
die durch die Teilnahme an Schulungs- und Bildungsver-
anstaltungen entstehenden Kosten. Reisekostenvergü-
tung erhalten Vertrauenspersonen, die an Schulungs- 
oder Bildungsveranstaltungen teilnehmen, nach den für 
Personalvertretungen geltenden Bestimmungen über 
Reisekosten.

18.6
Kosten
Nach §  179 Absatz  8 SGB IX trägt der Arbeitgeber die 
durch die Tätigkeit der Schwerbehindertenvertretung ent-
stehenden Kosten. Dazu gehören auch eine Bürokraft für 
die Schwerbehindertenvertretung in erforderlichem Um-
fang und die zur Erfüllung der Aufgaben der Schwerbe-
hindertenvertretung notwendigen Reisekosten. Für öffent-
liche Arbeitgeber gelten die Kostenregelungen für Perso-
nalvertretungen, sowie die zum LPVG NRW erlassene 
Aufwandsdeckungsverordnung vom 25. Februar 1976 (GV. 
NRW. S.  89) in der jeweils geltenden Fassung entspre-
chend. Voraussetzung für die Erstattung von Reisekosten 
ist, dass die Reise zur Erfüllung von Aufgaben der 
Schwerbehindertenvertretung nach dem SGB IX notwen-
dig ist. Der Dienststellenleitung ist die Reise rechtzeitig 
vorher anzuzeigen. Geht aus der Anzeige der Schwerbe-
hindertenvertretung an die Dienststellenleitung hervor, 
dass die beabsichtigte Reise nicht notwendig ist, soll sie 
rechtzeitig vor Antritt der Reise darauf hingewiesen wer-
den, dass Reisekosten nicht erstattet werden, um ihr Gele-
genheit zu geben, die Frage der Notwendigkeit der Reise 
erneut zu prüfen. Die Vertrauenspersonen erhalten Reise-
kostenvergütung in sinngemäßer Anwendung des LRKG 
wie bei Reisen zur Erfüllung der Aufgaben der Personal-
vertretung. Die Reisen sind somit reisekostenrechtlich wie 
Dienstreisen abzugelten, unabhängig davon, ob die Ver-
trauensperson voll, teilweise oder gar nicht freigestellt ist. 
Bei der Abrechnung der Reisekosten – auch solchen nach 
Nummer  18.7 dieser Richtlinie – ist das Rundschreiben 
des Finanzministeriums über die Festsetzung von Auf-
wandsvergütungen nach § 7 Absatz 3 LRKG vom 12. De-
zember 2013 – B 2906 – 7.3 – IV A 2 (n.v.) – zu beachten.

18.7
Geschäftsbedarf
Die Schwerbehindertenvertretung ist mit dem notwendi-
gen Geschäftsbedarf zu versorgen. Hierbei sind die Aus-
stattungsansprüche der jeweiligen Personalvertretung 
als Maßstab anzulegen. Soweit die Schwerbehinderten-
vertretung kein eigenes Geschäftszimmer hat, ist ihr in 
jedem Fall ein Einzelzimmer zur Verfügung zu stellen.

18.8
Arbeitsgemeinschaften

Die Schwerbehindertenvertretungen können sich zur Er-
füllung ihrer Aufgaben nach § 178 SGB IX zu regionalen 
und überregionalen Arbeitsgemeinschaften zusammen-
schließen.

19
Inklusionsvereinbarung

Inklusionsvereinbarungen sind gemäß § 166 SGB IX ein 
zentrales Anliegen. Hiernach ist der Arbeitgeber ver-
pfl ichtet, mit der Schwerbehindertenvertretung und der 
zuständigen Personalvertretung in Zusammenarbeit mit 
den Inklusionsbeauftragten des Arbeitgebers auf die 
Dienststelle zugeschnittene Inklusionsziele festzulegen 
und eine verbindliche Inklusionsvereinbarung mit Rege-
lungen gemäß § 166 Absatz 2 und 3 SGB IX abzuschlie-

ßen. Die Schwerbehindertenvertretung hat nach Maß-
gabe der auf der jeweiligen Ebene angesiedelten Zustän-
digkeit das Recht, eine Inklusionsvereinbarung neben 
dieser Richtlinie einzufordern.

20
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Dieser Runderlass tritt am Tag nach der Veröffentlichung 
in Kraft und mit Ablauf des 31. Dezember 2033 außer 
Kraft. 

– MBl. NRW. 2023 S. 1540

21630

Richtlinie
zur Gewährung von Zuwendungen zur Förderung 

von Kita-Helferinnen und -Helfern
Runderlass 

des Ministeriums für Kinder, Jugend, Familie, 
 Gleichstellung, Flucht und Integration

– Az. 97.13.98.00-000001 –

Vom 28. November 2023

1
Zuwendungszweck, Rechtsgrundlage

1.1

Das Land Nordrhein-Westfalen gewährt nach Maßgabe 
dieser Richtlinie und der Verwaltungsvorschriften zu 
§ 44 der Landeshaushaltsordnung vom 6. Juni 2022 (MBl. 
NRW. S.  445) in der jeweils geltenden Fassung, im Fol-
genden VV zur LHO beziehungsweise VVG zur LHO, Zu-
wendungen zur Finanzierung zusätzlicher Hilfskräfte in 
Kindertageseinrichtungen im nichtpädagogischen Be-
reich. 

1.2

Ein Anspruch der Antragstellerin oder des Antragstellers 
auf Gewährung der Zuwendung besteht nicht, vielmehr 
entscheidet die Bewilligungsbehörde aufgrund ihres 
pfl ichtgemäßen Ermessens im Rahmen der verfügbaren 
Haushaltsmittel.

2
Gegenstand der Förderung 

Gefördert wird die Beschäftigung zusätzlicher Hilfs-
kräfte und die Aufstockung von wöchentlichen Arbeits-
stunden bei vorhandenem Personal im nichtpädagogi-
schen Bereich in Kindertageseinrichtungen.

Ein Einsatz ist insbesondere bei den folgenden Tätigkei-
ten möglich: 

a)  Unterstützung im hauswirtschaftlichen Bereich, ins-
besondere Essensversorgung (zum Beispiel Zuberei-
tung, Auf-, Abdecken, Einkäufe), Reinigung, Küchen-
dienst, Wäschepfl ege, Desinfektion, 

b)  Unterstützung bei den Bring- und Abholzeiten, Be-
gleitung bei Ausfl ügen,

c)  Materialbeschaffung,

d)  Unterstützung bei der Vorbereitung von Veranstaltun-
gen,

e)  Unterstützung auf dem Außengelände und

f)  einfache Bürotätigkeiten.

Zur Erfüllung der Voraussetzung des Vorhandenseins ei-
nes Vorpraktikums für die Aufnahme an einer Fach-
schule zur Ausbildung zur Erzieherin und zum Erzieher 
ist es für den dafür erforderlichen Zeitumfang möglich, 
die Hilfskräfte in Tätigkeitsbereichen einzusetzen, die 
den Anforderungen des Vorpraktikums entsprechen.
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3
Zuwendungsempfängerin oder Zuwendungsempfänger

3.1
Zuwendungsempfänger sind Kreise und Städte in Nord-
rhein-Westfalen, die Träger eines Jugendamtes sind und 
nach § 38 des Kinderbildungsgesetzes vom 3. Dezember 
2019 (GV. NRW. S. 894, ber. 2020 S. 77) in der jeweils gel-
tenden Fassung gefördert werden. 

3.2
Der Zuwendungsempfänger kann die Landesförderung 
unter Beachtung der Nr. 12 VVG zu § 44 der LHO an Trä-
ger von Kindertageseinrichtungen, die nach §  38 des 
Kinderbildungsgesetzes gefördert werden, weiterleiten, 
wenn diese die Maßnahmen durchführen und die für den 
Zuwendungsempfänger maßgebenden Bestimmungen 
des Zuwendungsbescheides einschließlich Nebenbestim-
mungen auch dem Dritten auferlegt werden. Der Zuwen-
dungsempfänger hat die ordnungsgemäße Verwendung 
der Mittel zu prüfen und nachzuweisen.

4
Zuwendungsvoraussetzungen

4.1
Zuwendungsvoraussetzung ist die Beschäftigung zusätz-
licher Hilfskräfte beziehungsweise die Stundenaufsto-
ckung bei vorhandenem Personal im nichtpädagogischen 
Bereich von zuschussberechtigten Kindertageseinrich-
tungen. 

4.2
Der Abschluss eines Arbeitsvertrages vor Bewilligung 
gilt nicht als vorzeitiger Maßnahmebeginn. Zuwen-
dungsfähig ist nur ein zusätzlicher Anteil an den Perso-
nalausgaben im Sinne der Nummer 4.1. Hinsichtlich der 
Zusätzlichkeit ist auf den Zeitpunkt zu Beginn der Maß-
nahme, bei Fortsetzungsmaßnahmen auf den Beginn der 
ersten bewilligten Maßnahme des Kita-Helferinnen und 
Helfer-Programmes gegenüber dem betroffenen Bewilli-
gungs- und Durchführungszeitraum abzustellen. 

5
Art und Umfang, Höhe der Finanzierung

5.1
Zuwendungsart
Projektförderung

5.2
Finanzierungsart
Festbetragsfi nanzierung

5.3
Form der Zuwendung
Zuweisung

5.4
Bemessungsgrundlage

5.4.1
Zuwendungsfähig sind Personalausgaben, die durch die 
Beschäftigung zusätzlicher Hilfskräfte und aufgrund der 
Aufstockung der Stunden bei vorhandenem Personal im 
nichtpädagogischen Bereich unter Berücksichtigung der 
Nummer  4.2 entstehen. Ausgaben für den Einsatz von 
Hilfskräften, die über eine Personalserviceagentur oder 
einen sonstigen Dritten in der Kindertageseinrichtung 
eingesetzt werden, sind nicht zuwendungsfähig.

5.4.2
Höhe des Festbetrages

5.4.2.1

Für den Zeitraum vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Juli 
2024 beträgt der Festbetrag pro zuschussberechtigter 
Kindertageseinrichtung 10 500 Euro.

5.4.2.2

Für den Zeitraum vom 1. August 2024 bis zum 31. Juli 
2025 beträgt der Festbetrag pro zuschussberechtigter 
Kindertageseinrichtung 18 000 Euro.

5.4.2.3

Für den Zeitraum vom 1. August 2025 bis zum 31. Juli 
2026 beträgt der Festbetrag pro zuschussberechtigter 
Kindertageseinrichtung 18 000 Euro.

5.4.2.4

Im Falle von kürzeren Anstellungszeiträumen reduziert 
sich der Festbetrag um 1 500 Euro pro Monat.

6
Sonstige Zuwendungsbestimmungen

6.1
Bewilligungs- und Durchführungszeitraum

Folgende Bewilligungs- und Durchführungszeiträume 
sind vorgesehen: 

a)  vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Juli 2024, 

b)  das Kindergartenjahr 2024/2025 vom 1. August 2024 
bis zum 31. Juli 2025 und

c)  das Kindergartenjahr 2025/2026 vom 1. August 2025 
bis zum 31. Juli 2026.

6.2

Als Aufl agen sind die in den Nummern 6.2.1 und 6.2.2 
geregelten Inhalte in den Zuwendungsbescheid aufzu-
nehmen.

6.2.1

Vorlage eines erweiterten Führungszeugnisses gemäß 
§  30a des Bundeszentralregistergesetzes in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 21. September 1984 (BGBl.  I 
S.  1229, 1985 I S.  195), das zuletzt durch Artikel  1 des 
Gesetzes vom 4. Dezember 2022 (BGBl. I S. 2146) geän-
dert worden ist, zur Prüfung der persönlichen Eignung 
des neu eingesetzten Personals nach §  72a des Achten 
Buches Sozialgesetzbuch – Kinder und Jugendhilfe – in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 11. September 
2012 (BGBl.  I S.  2022), das zuletzt durch Artikel  1 des 
Gesetzes vom 21. Dezember 2022 (BGBl. I S. 2824; 2023 I 
Nr. 19) geändert worden ist.

6.2.2

Ein Einsatz in nachfolgenden Tätigkeiten ist auszu-
schließen:

a)  Elterngespräche,

b)  Beobachtung und Dokumentation,

c)  Wickeln und Toilettengang, 

d)  Ruhephasen und Schlafsituationen der Kinder,

e)  Inhaltliche Vorbereitung sowie Pädagogische Planung 
und Angebote, 

f)  Eingewöhnung und

g)  über einfache Bürotätigkeiten hinausgehende Tätig-
keiten.

7
Verfahren

7.1
Antragsverfahren

7.1.1

Anträge für den Bewilligungs- und Durchführungszeit-
raum vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Juli 2024 sind 
grundsätzlich bis zum Ablauf des 31. Dezember 2023 un-
ter Verwendung der Muster gemäß Anlage 1 und Anlage 
2 einzureichen. Ausschlussfrist für eine erstmalige An-
tragstellung ist der 31. März 2024.
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7.1.2

Anträge für den Bewilligungs- und Durchführungszeit-
raum vom 1. August 2024 bis zum 31. Juli 2025 sind 
grundsätzlich bis zum Ablauf des 31. Juli 2024 unter Ver-
wendung der Muster gemäß Anlage 1 und Anlage 2 ein-
zureichen. Ausschlussfrist für eine erstmalige Antrag-
stellung ist der 30. September 2024.

7.1.3

Anträge für den Bewilligungs- und Durchführungszeit-
raum vom 1. August 2025 bis zum 31. Juli 2026 sind frü-
hestens ab dem 31. Dezember 2024 und spätestens bis 
zum Ablauf des 31. Juli 2025 unter Verwendung der Mus-
ter gemäß Anlage 1 und Anlage 2 einzureichen. Aus-
schlussfrist für eine erstmalige Antragstellung ist der 
30. September 2025.

7.1.4

Im Antrag ist zu erklären, dass das eingesetzte Personal 
entweder nicht in einem anderen Projekt tätig ist oder in 
einem anderen Projekt nur anteilig tätig ist und die Ge-
samtarbeitszeit den Stundenumfang einer vergleich-
baren vollen Stelle des jeweiligen Arbeitgebers nicht 
übersteigt. 

7.2
Bewilligungsverfahren

7.2.1

Die Bewilligungsbehörde bewilligt die Zuwendung nach 
pfl ichtgemäßem Ermessen unter Verwendung des Musters 
gemäß Anlage 3.

7.2.2

Zuständige Bewilligungsbehörde ist das für das Jugend-
amt zuständige Landesjugendamt.

7.3 
Verwendungsnachweis

Der Verwendungsnachweis ist nach dem Muster gemäß 
der Anlage 4 vorzulegen. Vorlagetermin für den Bewilli-
gungs- und Durchführungszeitraum 

a)  vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Juli 2024 ist der 
31. Oktober 2024, 

b)  vom 1. August 2024 bis zum 31. Juli 2025 der 31. Oktober 
2025 und

c)  vom 1. August 2025 bis zum 31. Juli 2026 der 31. Oktober 
2026.

7.4
Zu beachtende Vorschriften

Für die Bewilligung, Auszahlung und Abrechnung der 
Zuwendung sowie für den Nachweis und die Prüfung der 
Verwendung und die gegebenenfalls erforderliche Aufhe-
bung des Zuwendungsbescheides und die Rückforderung 
der gewährten Zuwendung gelten die VV zu §  44 der 
LHO, soweit nicht in den Förderrichtlinien Abweichun-
gen zugelassen worden sind.

8
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Dieser Runderlass tritt am Tag nach der Veröffentlichung 
im Ministerialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen in 
Kraft und am 31. Juli 2026 außer Kraft.

Redaktioneller Hinweis:

Die Anlagen 1 bis 4 werden aufgrund des Umfangs nicht 
abgedruckt und sind in der elektronischen Fassung des 
Ministerialblattes für das Land Nordrhein-Westfalen im 
Service-Portal recht.nrw.de abrufbar. 

– MBl. NRW. 2023 S. 1551

702

Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen 
zur Förderung von Einzel-, Gemeinschafts- und 

Verbundvorhaben im Forschungs-, Entwicklungs- 
und Innovationsbereich

(FEI-Richtlinie – FEI RL)
Gemeinsamer Runderlass 

des Ministeriums für Wirtschaft, Industrie, 
Klimaschutz und Energie, 

des Ministeriums für Kultur und Wissenschaft, 
der Staatskanzlei, 

des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales, 
des Ministeriums für Landwirtschaft 

und Verbraucherschutz, 
des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz 

und Verkehr sowie 
des Ministeriums für Bundes- und Europa-

angelegenheiten, Internationales sowie Medien

Vom 13. Dezember 2023

Vorbemerkung

Die Förderungen nach dieser Richtlinie sollen schwer-
punktmäßig dazu dienen, die Forschungs- und Innovati-
onspolitik des Landes umzusetzen. Sie leitet sich aus den 
gesellschaftlichen Herausforderungen und den hieraus 
resultierenden Bedarfen ab, bietet große Wachstums- 
und Beschäftigungschancen und zielt zudem auf die In-
novations- und Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen 
ab. Der Schlüssel zur angestrebten Klimaneutralität 
liegt in der Transformation der Wirtschaft, insbesondere 
des industriellen Mittelstandes. Zwingend erforderlich 
ist hierfür ein Transfer zwischen Forschung und Wirt-
schaft. Wesentliche Grundlage zur Umsetzung dieses am-
bitionierten Zieles ist die Regionale Innovationsstrategie 
des Landes Nordrhein-Westfalen (2021-2027). 

Gegenstand dieser Richtlinie sind Zuwendungen in der 
Laufzeit des EFRE/JTF-Programms NRW 2021-2027. 
Diese Richtlinie gilt auch für die Bewilligung von Zu-
wendungen für Vorhaben, die aus Landesmitteln fi nan-
ziert werden.

Die Grundsätze der Auswahl von Vorhaben sind in der Re-
gionalen Innovationsstrategie und im Fall der Förderung 
aus Mitteln der Europäischen Union in dem EFRE/JTF-
Programm NRW 2021-2027 festgelegt. Die Regionale In-
novationsstrategie folgt dem Prinzip der intelligenten 
Spezialisierung. Intelligente Spezialisierung bedeutet, 
Stärken und Potentiale der Region zu identifi zieren, um 
die Förderung auf entwicklungsfähige Forschungs- und 
Innovationsprioritäten zu konzentrieren.

1
Zuwendungszweck, Rechtsgrundlagen

1.1
Zuwendungszweck

Das Land Nordrhein-Westfalen gewährt Zuwendungen 
im Forschungs-, Entwicklungs- und Innovationsbereich.

Diese Richtlinie regelt ausschließlich die nach den bei-
hilferechtlichen Bestimmungen der Europäischen Union 
zulässige staatliche Finanzierung von wirtschaftlichen 
Tätigkeiten in Vorhaben im Forschungs-, Entwicklungs- 
und Innovationsbereich.

1.2
Rechtsgrundlagen 

Zuwendungen werden auf Grundlage dieser Richtlinie 
und nach Maßgabe insbesondere folgender Regelungen 
gewährt:

a)  §§ 23 und 44 der Landeshaushaltsordnung in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 26. April 1999 (GV. 
NRW S. 158) in der jeweils geltenden Fassung, im Fol-
genden LHO, sowie den Verwaltungsvorschriften zur 
Landeshaushaltsordnung vom 6. Juni 2022 (MBl. 
NRW. S. 445) in der jeweils geltenden Fassung, im Fol-
genden VV zur LHO,
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b)  EFRE/JTF-Rahmenrichtlinie NRW vom 7. November 
2023 (MBl. NRW S.  1322), im Folgenden EFRE/JTF 
RRL NRW,

c)  Verordnung (EU) Nr. 1407/2013 der Kommission vom 
18. Dezember 2013 über die Anwendung der Arti-
kel 107 und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union auf De-minimis-Beihilfen (ABl. 
L 352 vom 24.12.2013, S.1) in der jeweils geltenden 
Fassung, im Folgenden De-minimis-Verordnung und

d)  Verordnung (EU) Nr.  651/2014 der Kommission vom 
17. Juni 2014 zur Feststellung der Vereinbarkeit be-
stimmter Gruppen von Beihilfen mit dem Binnen-
markt in Anwendung der Artikel 107 und 108 des Ver-
trages über die Arbeitsweise der Europäischen Union 
(ABl. L 187 vom 26.6.2014, S. 1, L 283 vom 27.9.2014, 
S.  65), die zuletzt durch die Verordnung (EU) 
Nr. 2023/1315 (ABl. L 167 vom 30.06.2023, S. 1) geän-
dert worden ist, im Folgenden AGVO.

1.3
Inanspruchnahme von Mitteln der Europäischen Union
Im Fall der anteiligen Gewährung von EU-Mitteln aus 
dem EFRE/JTF-Programm NRW 2021-2027 sind die EU-
spezifi schen Fördervorschriften sowie die Regelungen der 
EFRE/JTF RRL NRW vorrangig gegenüber dieser Richt-
linie anzuwenden, soweit sie von dieser Richtlinie abwei-
chende Vorschriften enthalten. Es werden ausschließlich 
Vorhaben unterstützt, die gemäß den vom EFRE/JTF-
Begleitausschuss NRW aufgestellten Auswahlkriterien 
plausibel und angemessen sind und einen Beitrag zur 
Nachhaltigkeit und zu einem oder mehreren Innovati-
onsfeldern der Regionalen Innovationsstrategie des Lan-
des Nordrhein-Westfalen leisten sowie ein innovatives 
und wirtschaftliches Potenzial haben. Dieses ist im Be-
werbungsverfahren darzustellen.

1.4
Kein Anspruch auf Förderung
Ein Anspruch auf die Gewährung einer Förderung be-
steht nicht. Vielmehr entscheidet die bewilligende Stelle 
auf Grund ihres pfl ichtgemäßen Ermessens im Rahmen 
der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel.

2
Gegenstand der Förderung

2.1
Fördervorhaben
Gefördert werden Einzelvorhaben und Gemeinschafts-
vorhaben beziehungsweise Verbundvorhaben nach Arti-
kel 2 Nummer 90 der AGVO von Unternehmen sowie von 
Forschungseinrichtungen und Hochschulen im Bereich 
einer wirtschaftlichen Tätigkeit sowie Kooperationen 
von Unternehmen mit Forschungseinrichtungen und 
Hochschulen.
Als Unternehmen gilt dabei jede Einheit, unabhängig 
von ihrer Rechtsform, die eine wirtschaftliche Tätigkeit 
im Sinne des EU-Beihilfenrechts ausübt.
Gefördert werden im Rahmen von vorhabenbezogenen 
Zuwendungen Produkte, Verfahren und Dienstleistungen 
in den unter Nummer 2.2 benannten Bereichen, die inno-
vativen technologischen Inhalt aufweisen, die der Ent-
wicklung von neuen oder neuartigen Produkten und 
 Verfahren sowie Dienstleistungen dienen und umset-
zungsorientierte Strategien sowie Lösungen für gesell-
schaftliche Herausforderungen anbieten.

2.2
Förderbereiche
Förderbar sind Vorhaben in folgenden Bereichen:
a)  Forschungs- und Entwicklungsvorhaben in der 

Grundlagenforschung, der industriellen Forschung 
und der experimentellen Entwicklung sowie Durch-
führbarkeitsstudien von Vorhaben im Sinne des Arti-
kels 25 der AGVO,

b)  Unternehmensgründungen von kleinen, nicht börsen-
notierten Unternehmen im Sinne des Artikels 22 der 
AGVO,

c)  Forschungsinfrastrukturen im Sinne des Artikels 26 
der AGVO,

d)  Erprobungs- und Versuchsinfrastrukturen im Sinne 
des Artikels 26a der AGVO,

e)  Innovationscluster im Sinne des Artikels 27 der 
AGVO,

f)  Innovationsmaßnahmen von kleinen und mittleren 
Unternehmen, im Folgenden KMU, im Sinne des Arti-
kels 28 der AGVO,

g)  Prozess- und Organisationsinnovationen im Sinne des 
Artikels 29 der AGVO und

h)  De-minimis-Vorhaben zur Stärkung von Forschung, 
Innovation und Technologie.

Die Vorhaben sollen dabei von hoher strategischer Rele-
vanz für die jeweilige Problemstellung und möglichst in-
ter- und transdisziplinär ausgerichtet sein.

3
Zuwendungsempfangende
Zuwendungsempfangende können Unternehmen, Ver-
eine, Stiftungen, Körperschaften und Anstalten des öf-
fentlichen Rechts sowie Einrichtungen für Forschung 
und für Wissensverbreitung sein. Unter letztere fallen 
Einrichtungen wie Hochschulen oder Forschungsinsti-
tute, Technologietransfer-Einrichtungen, Innovations-
mittler, forschungsorientierte physische oder virtuelle 
Kooperationseinrichtungen, unabhängig von ihrer öf-
fentlich- oder privatrechtlichen Rechtsform oder ihrer 
Finanzierungsweise, deren Hauptaufgabe darin besteht, 
unabhängige Grundlagenforschung, industrielle For-
schung oder experimentelle Entwicklung zu betreiben 
oder die Ergebnisse solcher Tätigkeiten durch Lehre, Ver-
öffentlichung oder Wissenstransfer zu verbreiten.

4
Zuwendungsvoraussetzungen

4.1
Förderkulisse
Gefördert werden Vorhaben im Bereich von Forschung, 
Entwicklung und Innovation, die in Nordrhein-Westfa-
len durchgeführt werden. Bei Verbundvorhaben, die über 
Wettbewerbsverfahren im Rahmen des EFRE/JTF-Pro-
gramms NRW 2021-2027 gefördert werden, ist eine inter-
nationale Zusammenarbeit, insbesondere mit den Nie-
derlanden und der belgischen Region Flandern, aus-
drücklich erwünscht. Teilprojekte können dann auch 
außerhalb von Nordrhein-Westfalen durchgeführt wer-
den, solange sie zu den Zielen des EFRE/JTF-Programms 
NRW 2021-2027 in Nordrhein-Westfalen beitragen.
Eine wirtschaftliche Verwertung der Ergebnisse in ande-
ren Mitgliedstaaten der Europäischen Union wird nicht 
ausgeschlossen.

4.2
Laufzeit des Vorhabens
Die Laufzeit des Vorhabens beträgt regelmäßig bis zu 
drei Jahre, sofern die Regelungen dieser Richtlinie in 
Nummer 8 folgende keine längeren Laufzeiten zulassen.

4.3
Projektförderung
Die Zuwendung erfolgt zur Deckung von Ausgaben für 
einzelne abgegrenzte Vorhaben als Projektförderung ge-
mäß Nummer 2.1 VV zu § 23 LHO.
Besteht ein Projekt aus mehreren Phasen, Teilzielen, 
Meilensteinen oder Arbeitspaketen, ist ein Projektplan 
zu erstellen.

4.4
Verbundvorhaben

Bei einem Verbundvorhaben nach Artikel  2 Nummer  90 
der AGVO müssen die Partner die Bedingungen des Ver-
bundvorhabens, insbesondere hinsichtlich der Beiträge 
zu den Aufwendungen des Verbundvorhabens, der Tei-
lung der Risiken und Ergebnisse, der Verbreitung der Er-
gebnisse, des Zugangs zu Rechten des geistigen Eigen-
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tums und der Regeln für deren Zuweisung in einem Ko-
operationsvertrag festgelegt haben.

In diesem ist insbesondere zu vereinbaren, dass im Falle 
des Ausscheidens eines Verbundpartners die bis dahin 
gewonnenen Erkenntnisse und Ergebnisse aus dem Vor-
haben den übrigen Verbundpartnern unentgeltlich zur 
Verfügung gestellt werden.

Der Kooperationsvertrag ist vor einer Bewilligung des 
Förderantrages der Bewilligungsbehörde im Entwurf 
und spätestens acht Wochen nach Zugang des Zuwen-
dungsbescheides von allen Verbundpartnern unterschrie-
ben vorzulegen. Die Verpfl ichtung zur Vorlage des unter-
schriebenen Kooperationsvertrags ist im Zuwendungs-
bescheid zu regeln.

Sofern ein Kooperationsvertrag nicht oder nicht inner-
halb der oben genannten Frist vorgelegt wird, ist eine 
Förderung auszuschließen.

4.5
Beihilferechtliche Abgrenzung der wirtschaftlichen 
 Tätigkeit

Sofern Zuwendungsempfangende sowohl wirtschaftliche 
als auch nichtwirtschaftliche Tätigkeiten ausüben, sind 
für die Abrechnung und den Nachweis Finanzierung, 
Ausgaben und Einnahmen zwischen wirtschaftlicher und 
nichtwirtschaftlicher Tätigkeit buchhalterisch eindeutig 
voneinander zu trennen.

Im Zuwendungsbescheid ist diese Verpfl ichtung für den 
jeweiligen Adressaten der Zuwendung zu konkretisieren 
und zu beaufl agen.

4.6
Förderausschluss bei Rückforderungsanordnung

Zuwendungen dürfen nicht an Unternehmen vergeben 
werden, die einer Rückforderungsanordnung aufgrund 
eines früheren Beschlusses der Kommission zur Feststel-
lung der Unzulässigkeit einer von demselben Mitglied-
staat gewährten Beihilfe und ihrer Unvereinbarkeit mit 
dem Binnenmarkt nicht nachgekommen sind.

Hat das Unternehmen bereits früher öffentliche Zuwen-
dungen erhalten, ist die bestimmungsgemäße Verwen-
dung dieser Fördermittel durch eine Selbsterklärung zu 
belegen. 

4.7
Förderausschluss für Unternehmen in Schwierigkeiten 
und bestimmte Bereiche

Zuwendungen dürfen nicht an Unternehmen in Schwie-
rigkeiten im Sinne von Artikel 2 Nummer 18 der AGVO 
vergeben werden. Die in Artikel  1 Absatz  2 bis 5 der 
AGVO genannten Bereiche beziehungsweise Beihilfen 
sind von der Förderung ausgeschlossen.

4.8 
Eigenanteile von Forschungseinrichtungen 
und  Hochschulen

Die Eigenanteile von Forschungseinrichtungen oder 
Hochschulen in Vorhaben richten sich nach den Regelun-
gen in Nummer  6.6. Im Bereich der Förderhöchstsätze 
von bis zu 100 Prozent fi nden die VV zu § 44 LHO An-
wendung.

4.9
Wirtschaftliche Tätigkeiten

Wenn nicht gewinnorientierte Zuwendungsempfangende 
wie Forschungseinrichtungen und Hochschulen wirt-
schaftliche Tätigkeiten im Sinne des EU-Beihilfenrechts 
erbringen, muss dies unter marktüblichen Bedingungen 
geschehen.

Wenn es keinen Marktpreis gibt, sind diese Leistungen 
zu einem Preis zu erbringen, der

a)  den Gesamtkosten der Dienstleistung entspricht und 
im Allgemeinen eine Gewinnspanne umfasst, die sich 
an den Gewinnspannen orientiert, die von den im Be-

reich der jeweiligen Dienstleistung tätigen Unterneh-
men im Allgemeinen angewandt werden, oder

b)  das Ergebnis von nach dem Fremdvergleichsgrundsatz 
geführten Verhandlungen ist, bei denen die For-
schungseinrichtung oder die Forschungsinfrastruktur 
in ihrer Eigenschaft als Dienstleister verhandelt, um 
zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses den maximalen 
wirtschaftlichen Nutzen zu erzielen, wobei sie zumin-
dest ihre Grenzkosten deckt.

Verbleibt das Eigentum an beziehungsweise der Zugang 
zu den Rechten des geistigen Eigentums bei der For-
schungseinrichtung oder der Hochschule, kann der 
Marktwert dieser Rechte von dem zu entrichtenden Preis 
abgezogen werden.

In den Nebenbestimmungen des Zuwendungsbescheids 
ist dies einzelfallbezogen festzulegen.

5
Antragstellung

5.1 
Inhalt des Antrags

Zuwendungsempfangende haben vor Beginn der Arbei-
ten für das Vorhaben oder die Tätigkeit einen schrift-
lichen Antrag gemäß Artikel  6 Absatz  2 der AGVO zu 
stellen. Dieser muss mindestens die folgenden Angaben 
enthalten:

a)  Name und Größe des Unternehmens,

b)  Beschreibung des Vorhabens mit Angabe des Beginns 
und des Abschlusses,

c)  Standort des Vorhabens,

d)  Ausgaben des Vorhabens,

e)  Art der Beihilfe, zum Beispiel Zuschuss oder Kredit, 
und

f)  Höhe der für das Vorhaben benötigten öffentlichen Fi-
nanzierung.

Der „Beginn der Arbeiten“ ist gemäß Artikel  2 Num-
mer 23 der AGVO entweder der Beginn der Bauarbeiten 
für die Investition oder die erste rechtsverbindliche Ver-
pfl ichtung zur Bestellung von Ausrüstung oder eine an-
dere Verpfl ichtung, die die Investition unumkehrbar 
macht, wobei der früheste dieser Zeitpunkte maßgebend 
ist; der Kauf von Grundstücken und Vorarbeiten wie die 
Einholung von Genehmigungen und die Erstellung vor-
läufi ger Durchführbarkeitsstudien gelten nicht als Be-
ginn der Arbeiten. Bei einer Übernahme ist der „Beginn 
der Arbeiten“ der Zeitpunkt des Erwerbs der unmittel-
bar mit der erworbenen Betriebsstätte verbundenen Ver-
mögenswerte.

5.2 
Vorzeitiger Maßnahmenbeginn

Ein vorzeitiger Maßnahmenbeginn ist auf Antrag und 
nur unter den Voraussetzungen gemäß Nummer 1.3.1 der 
VV zu § 44 LHO möglich. Hierüber entscheiden die be-
willigenden Stellen nach pfl ichtgemäßem Ermessen.

Bei der Zustimmung zu einem vorzeitigen Maßnahmen-
beginn werden den Zuwendungsempfangenden bei Pro-
jekten, die anteilig mit europäischen Mitteln gefördert 
werden, die Anlage 1 zu Nummer  6.1 EFRE/JTF RRL 
NRW, im Folgenden ANBest-EU, und bei Projekten, die 
ausschließlich aus Landesmitteln gefördert werden, die 
Anlage 2 zu Nummer 5.1 VV zu § 44 LHO, im Folgenden 
ANBest-P, beaufl agt. Vorhaben, bei denen im Rahmen des 
vorzeitigen Maßnahmenbeginns die ANBest-EU bezie-
hungsweise die ANBest-P nicht eingehalten werden, 
können nicht bewilligt werden.

6
Art und Umfang, Bemessung der Zuwendung

6.1
Zuwendungsart

Die Zuwendung erfolgt als Projektförderung.
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6.2

Finanzierungsart

Die Finanzierung erfolgt im Wege der Anteilfi nanzierung. 

6.3

Bürgerschaftliches Engagement

Bürgerschaftliches Engagement in der Form von freiwil-
ligen, unentgeltlichen Arbeiten kann auf Antrag als fi k-
tive Ausgabe in Höhe von 15 Euro je geleisteter Stunde 
in die Bemessungsgrundlage einbezogen werden. Nicht 
als bürgerschaftliches Engagement gelten insbesondere 
Leistungen in Erfüllung einer Verpfl ichtung aus einem 
Beschäftigungsverhältnis oder einer organschaftlichen 
Stellung bei den Zuwendungsempfangenden. Die Ar-
beitsstunden müssen belegt werden.

Die Anerkennung bürgerschaftlichen Engagements ist 
dadurch begrenzt, dass die Zuwendung die Summe der 
tatsächlich verausgabten zuwendungsfähigen Gesamt-
ausgaben nicht übersteigt

6.4

Form der Zuwendung

Die Zuwendung wird als nicht rückzahlbarer vorhaben-
bezogener Zuschuss bereitgestellt. 

Eine Unternehmensneugründung gemäß Artikel  22 der 
AGVO kann zusätzlich auch in Form von Krediten zu 
nicht marktüblichen Zinssätzen sowie in den anderen in 
Artikel 22 Absatz 3 der AGVO genannten Formen geför-
dert werden.

KMU können gemäß Artikel 28 der AGVO auch in Form 
ermäßigter Zugangsentgelte oder eines kostenlosen Zu-
gangs zu Innovationsberatungsdiensten und innovati-
onsunterstützenden Diensten im Sinne des Artikels 2 
Nummer 94 und 95 der AGVO gefördert werden, die bei-
spielsweise von Forschungs- und Wissensverbreitungs-
einrichtungen, Forschungsinfrastrukturen, Erprobungs- 
und Versuchsinfrastrukturen oder Innovationsclustern 
angeboten werden. Voraussetzung hierfür ist gemäß Arti-
kel 5 Absatz 2 Buchstabe ga der AGVO, dass 

a) der Vorteil, der sich aus ermäßigten Zugangsentgelten 
oder einem kostenlosen Zugang ergibt, quantifi zierbar 
und nachweisbar ist,

b) die Preisnachlässe für Dienstleistungen (Nachlass des 
gesamten oder eines Teils des Preises) und die Regeln, 
nach denen KMU Preisnachlässe beantragen, dafür aus-
gewählt werden und erhalten können, (über Websites 
oder andere geeignete Mittel) öffentlich zugänglich ge-
macht werden, bevor der Dienstleister beginnt, die Preis-
nachlässe anzubieten, und

c) der Dienstleister Aufzeichnungen über die Beihilfebe-
träge führt, die den einzelnen KMU in Form von Preis-
nachlässen gewährt wurden, um sicherzustellen, dass die 
in Artikel  28 Absatz  3 und 4 festgelegten Obergrenzen 
eingehalten werden; der Dienstleister bewahrt diese Auf-
zeichnungen ab dem Tag der Gewährung der letzten Bei-
hilfe zehn Jahre lang auf.

6.5
Bemessung der Zuwendung

Die Gewährung der Zuwendung nach dieser Richtlinie 
erfolgt auf Ausgabenbasis. 

Ausgaben können nur berücksichtigt werden, soweit sie 
vorhabenbezogen und unmittelbar durch das Vorhaben 
entstanden sind. 

Grundlage für die Ermittlung des Zuwendungsbetrages 
sind die in den jeweiligen Artikeln der AGVO benannten 
beihilfefähigen Kosten, die unter dem Begriff der zuwen-
dungsfähigen Ausgaben im Sinne der Nummer 2.4 VV zu 
§  44 LHO subsumiert werden können. Für die Berech-
nung der Beihilfeintensität und der beihilfefähigen Kos-
ten werden die Beträge vor Abzug von Steuern und sons-
tigen Abgaben herangezogen. Die Umsatzsteuer, die nach 
dem Umsatzsteuergesetz in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 21. Februar 2005 (BGBl.  I S.  386) in der je-
weils geltenden Fassung als Vorsteuer abziehbar ist, ist 
nicht förderfähig. 

6.6
Förderhöchstsätze

Für nicht rückzahlbare Zuschüsse nach Nummer 6.4 gel-
ten die folgenden Förderhöchstsätze:

Förderkategorie Kleine *
Unternehmen

bis zu

Mittlere *
Unternehmen 

bis zu

Große *
Unternehmen 

bis zu

6.6.1 

Grundlagenforschung, Artikel 25 Absatz 5 Buchstabe a der AGVO

100 Prozent 100 Prozent 100 Prozent

6.6.2

Industrielle Forschung, 25 Absatz 5 Buchstabe b und Absatz 6 Buchstabe a der 
AGVO

70 Prozent 60 Prozent 50 Prozent

6.6.3

Industrielle Forschung bei Vorliegen einer der Voraussetzungen des Artikels 25 
Absatz 5 Buchstabe b und Absatz 6 Buchstabe a und b Ziffer i bis iii der AGVO:

a)  wirksame Zusammenarbeit zwischen Unternehmen;

  mindestens ein KMU oder grenzübergreifend, wobei kein einzelnes Unterneh-
men 70 Prozent der beihilfefähigen Ausgaben bestreitet;

oder 

b)  wirksame Zusammenarbeit von Unternehmen und mindestens einer For-
schungseinrichtung, wobei letztere mindestens 10 Prozent der beihilfefähigen 
Ausgaben trägt und das Recht hat, ihre eigenen Forschungsergebnisse zu 
 veröffentlichen oder

c)  die Ergebnisse des Vorhabens fi nden weite Verbreitung durch Konferenzen, 
Veröffentlichung, Open-Access-Repositorien oder durch gebührenfreie Soft-
ware beziehungsweise Open-Source-Software oder

d)  Beihilfeempfänger verpfl ichtet sich, für Rechte des geistigen Eigentums zeit-
nah nichtausschließliche Lizenzen für die Nutzung durch Dritte im Euro-
päischen Wirtschaftsraum zu Marktpreisen diskriminierungsfrei zu erteilen

80 Prozent 75 Prozent 65 Prozent

6.6.4

Industrielle Forschung in „c-Fördergebieten“, Artikel 25 Absatz 5 Buchstabe b 
und Absatz 6 Buchstabe a und c der AGVO

75 Prozent 65 Prozent 55 Prozent

6.6.5

Industrielle Forschung unter Einbindung mehrerer Mitgliedstaaten, wenn Voraus-
setzungen des Artikels 25 Absatz 5 Buchstabe b und Absatz 6 Buchstabe a und d 
der AGVO kumulativ vorliegen

80 Prozent 80 Prozent 75 Prozent
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Förderkategorie Kleine *
Unternehmen

bis zu

Mittlere *
Unternehmen 

bis zu

Große *
Unternehmen 

bis zu

6.6.6
Experimentelle Entwicklung, Artikel 25 Absatz 5 Buchstabe c und Absatz 6 
Buchstabe a der AGVO

45 Prozent 35 Prozent 25 Prozent

6.6.7
Experimentelle Entwicklung bei Vorliegen einer der Voraussetzungen des Artikels 
25  Absatz 5 Buchstabe c und Absatz 6 Buchstabe a und b Ziffer i bis iii der 
AGVO:

a)  wirksame Zusammenarbeit zwischen Unternehmen; mindestens ein KMU 
oder grenzübergreifend, wobei kein einzelnes Unternehmen 70 Prozent der 
beihilfefähigen Ausgaben bestreitet;

oder 

b)  wirksame Zusammenarbeit von Unternehmen und mindestens einer

  Forschungseinrichtung, wobei letztere mindestens 10 Prozent der beihilfefähi-
gen Ausgaben trägt und das Recht hat, ihre eigenen Forschungsergebnisse zu 
veröffentlichen oder

c)  die Ergebnisse des Vorhabens fi nden weite Verbreitung durch Konferenzen, 
Veröffentlichung, Open-Access-Repositorien oder durch gebührenfreie Soft-
ware beziehungsweise Open-Source-Software oder

d)  Beihilfeempfänger verpfl ichtet sich, für Rechte des geistigen Eigentums zeit-
nah nichtausschließliche Lizenzen für die Nutzung durch Dritte im Euro-
päischen Wirtschaftsraum zu Marktpreisen diskriminierungsfrei zu erteilen 

60 Prozent 50 Prozent 40 Prozent

6.6.8

Experimentelle Entwicklung in „c-Fördergebieten“, Artikel 25 Absatz 5 Buch-
stabe c und Absatz 6 Buchstabe a und c der AGVO

50 Prozent 40 Prozent 30 Prozent

6.6.9

Experimentelle Entwicklung unter Einbindung mehrerer Mitgliedstaaten, wenn 
Voraussetzungen des Artikels 25 Absatz 5 Buchstabe c und Absatz 6 Buchstabe a 
und d der AGVO  kumulativ vorliegen

70 Prozent 60 Prozent 50 Prozent

6.6.10

Beihilfen für Durchführbarkeitsstudien, Artikel 25 Absatz 5 Buchstabe d und 
 Absatz 7 der AGVO

70 Prozent 60 Prozent 50 Prozent

6.6.11

Forschungsinfrastrukturen, Artikel 26 Absatz 6 Satz 1 der AGVO 50 Prozent 50 Prozent 50 Prozent

6.6.12

Forschungsinfrastrukturen, sofern die öffentlichen Mittel von mindestens zwei 
Mitgliedstaaten oder für eine auf Unionsebene bewertete und ausgewählte For-
schungsinfrastruktur bereitgestellt werden, Artikel 26 Absatz 6 Satz 2 der AGVO

60 Prozent 60 Prozent 60 Prozent

6.6.13

Investitionsbeihilfen für Erprobungs- und Versuchsinfrastrukturen, Artikel 26a 
Absatz 5 und 6 Buchstabe a der AGVO

45 Prozent 35 Prozent 25 Prozent

6.6.14

Investitionsbeihilfen für Erprobungs- und Versuchsinfrastrukturen 

a)  bei grenzübergreifenden Erprobungs- und Versuchsinfrastrukturen, Artikel 26 
Absatz 5 und 6 Buchstabe b der AGVO

b)  Erprobungs- und Versuchsinfrastrukturen, bei denen mindestens 80 Prozent 
der jährlichen Kapazitäten KMU zugewiesen werden, Artikel 26 Absatz 5 und 
6 Buchstabe c der AGVO

55 Prozent

60 Prozent

45 Prozent

50 Prozent

35 Prozent

40 Prozent

6.6.15

Beihilfen für Innovationscluster, Artikel 27 Absatz 6 Satz 1 und Absatz 9 der 
AGVO

50 Prozent 50 Prozent 50 Prozent

6.6.16

Investitionsbeihilfen für Innovationscluster in „c-Fördergebieten“, Artikel 27 
 Absatz 6 Satz 1 und 2 der AGVO

55 Prozent 55 Prozent 55 Prozent

6.6.17

Innovationsbeihilfen für KMU, Artikel 28 Absatz 3 der AGVO 50 Prozent 50 Prozent Keine  Förderung

6.6.18

Beihilfen für Innovationsberatungsdienste und innovationsunterstützende 
Dienstleistungen, einschließlich Diensten, die von Einrichtungen für Forschung 
und Wissensverbreitung, Forschungsinfrastrukturen, Erprobungs- und Versuchs-
infrastrukturen oder Innovationsclustern erbracht werden; maximal 220 000 Euro 
innerhalb von drei Jahren,
Artikel 28 Absatz 4 der AGVO

100 Prozent 100 Prozent Keine  Förderung

6.6.19

Beihilfen für Prozess- und Organisationsinnovationen, Artikel 29 der AGVO 50 Prozent 50 Prozent

15 Prozent; nur bei Zu-
sammenarbeit mit KMU 
und wenn KMU 30 Pro-
zent der gesamten bei-
hilfefähigen Ausgaben 
tragen

* Für die Bestimmung der Größe der Unternehmen gilt in allen Fällen die Defi nition des Anhangs I der AGVO. 
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Die Einordnung erfolgt unabhängig von der Rechtsform 
der Antragsstellenden. Für Hochschulen oder For-
schungseinrichtungen, die im Rahmen eines geförderten 
Vorhabens wirtschaftlich tätig sind, gelten insoweit die 
gleichen Regelungen wie für Unternehmen.

Im Hinblick auf die Einordnung von Hochschulen oder 
Forschungseinrichtungen wird auf Artikel  3 Nummer  4 
des Anhangs I der AGVO hingewiesen.

6.7
Kumulierung

Nach dieser Richtlinie gewährte Zuwendungen können 
gemäß Artikel  8 der AGVO und Artikel  5 der De-mini-
mis-Verordnung mit anderen staatlichen Beihilfen, ein-
schließlich Beihilfen nach der De-minimis-Verordnung, 
kumuliert werden, sofern 

a)  diese Maßnahmen unterschiedliche bestimmbare bei-
hilfefähige Kosten betreffen oder

b)  für dieselben, sich teilweise oder vollständig über-
schneidenden beihilfefähigen Kosten, sofern dadurch 
die höchste nach der AGVO für diese Beihilfen gel-
tende Beihilfeintensität beziehungsweise der höchste 
nach der AGVO für diese Beihilfen geltende Beihilfe-
betrag nicht überschritten wird. 

Nach Artikel 22 der AGVO freigestellte Beihilfen, bei de-
nen sich die beihilfefähigen Kosten nicht bestimmen las-
sen, können mit jeglichen anderen staatlichen Beihilfen, 
bei denen sich die beihilfefähigen Kosten bestimmen las-
sen, kumuliert werden.

6.8
Mindestbetrag, Höchstbetrag

Eine Zuwendung wird nur gewährt, wenn diese im Ein-
zelfall mehr als 25 000 Euro beträgt. 

Eine Einzelförderung auf Grundlage dieser Richtlinie ist 
begrenzt bei

a)  Unternehmensgründungen von kleinen, nicht börsen-
notierten Unternehmen auf die in Artikel  22 der 
AGVO genannten Beträge pro Unternehmen, 

b)  Vorhaben, die überwiegend die Grundlagenforschung 
betreffen, auf 55 Millionen Euro pro Unternehmen 
und Vorhaben,

c)  Vorhaben, die überwiegend die industrielle Forschung 
betreffen, auf 35 Millionen Euro pro Unternehmen 
und Vorhaben,

d)  Vorhaben, die überwiegend die experimentelle Ent-
wicklung betreffen, auf 25 Millionen Euro pro Unter-
nehmen und Vorhaben,

e)  Durchführbarkeitsstudien zur Vorbereitung von For-
schungstätigkeiten auf 8,25 Millionen Euro pro Stu-
die,

f)  Forschungsinfrastrukturen auf 35 Millionen Euro pro 
Infrastruktur,

g)  Erprobungs- und Versuchsinfrastrukturen auf 25 Mil-
lionen Euro pro Infrastruktur,

h)  Innovationsclustern auf 10 Millionen Euro pro Inno-
vationscluster,

i)  Kosten für Innovationsmaßnahmen von KMU auf 10 
Millionen Euro pro Unternehmen und Vorhaben sowie

j)  Prozess- und Organisationsinnovationen auf 12,5 Mil-
lionen Euro pro Unternehmen und Vorhaben.

Artikel 4 Absatz 2 und Artikel 8 der AGVO sind bei der 
Prüfung, ob die Anmeldeschwellen gemäß Artikel 4 Ab-
satz 1 der AGVO eingehalten sind, zu beachten.

6.9
Förderfähige Ausgaben

6.9.1
Personalausgaben

Die Förderung von Personalausgaben erfolgt nach der 
EFRE/JTF RRL NRW. Für ausschließlich aus Landesmit-
teln geförderte Projekte gilt die LHO nebst VV zur LHO. 

Die Arbeitsleistung einer selbstständigen Unternehme-
rin oder eines selbständigen Unternehmers ist nicht zu-
wendungsfähig.

Für das Personal werden der Bemessung des Monats- 
oder Stundensatzes pauschalierte Stundensätze bezie-
hungsweise Monatssätze entsprechend der Regelungen 
der EFRE/JTF RRL NRW für die Zuordnung zu Leis-
tungsgruppen zu Grunde gelegt. Dies gilt gemäß Arti-
kel 7 Absatz 1 Satz 4 der AGVO nicht für ausschließlich 
aus Landesmitteln geförderte Projekte.

6.9.2
Gemeinausgaben

Im Fall der anteiligen Gewährung von EU-Mitteln aus dem 
EFRE/JTF-Programm NRW 2021-2027 bemessen sich die 
Gemeinausgaben nach einer Pauschale, die 15 Prozent der 
pauschalierten förderfähigen direkten Personalausgaben 
beträgt.

Bei Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, die aus-
schließlich aus Landesmitteln gefördert werden, können 
gemäß Artikel 25 Absatz 3 Buchstabe e der AGVO zusätz-
liche Gemein- und sonstige Betriebsausgaben unter ande-
rem für Material, Bedarfsartikel und dergleichen, die un-
mittelbar durch das Vorhaben entstehen, unbeschadet des 
Artikels 7 Absatz  1 Satz  4 der AGVO alternativ anhand 
eines vereinfachten Kostenansatzes in Form eines pau-
schalen Aufschlags von bis zu 20 Prozent auf den Gesamt-
betrag der beihilfefähigen Ausgaben des Forschungs- und 
Entwicklungsvorhabens nach Artikel  25 Absatz  3 Buch-
stabe a bis d der AGVO berechnet werden. Zuwendungs-
empfangende haben in letzterem Fall im Rahmen der An-
tragstellung ein Wahlrecht, ob sich die Höhe der förderfä-
higen Gemein- und Betriebsausgaben in Form einer 
Pauschale nach Artikel  25 Absatz  3 Buchstabe e der 
AGVO bemessen soll oder nach den tatsächlich angefalle-
nen und nachgewiesenen Ausgaben.

6.9.3
Sachausgaben, Investitionen

Bei Förderungen, die anteilig aus Mitteln des EFRE/JTF 
NRW gefördert werden, umfassen die Sachausgaben alle 
zuwendungsfähigen Ausgaben, die nicht Personalausgaben 
sind. Dazu gehören Grunderwerb, Bauleistungen, Lieferun-
gen, Leistungen und Ausgaben für Reisen. Die Förderung 
von Sachausgaben erfolgt nach der EFRE/JTF RRL NRW, 
sofern sie nicht ausschließlich aus Landesmitteln erfolgt. 
Zuwendungsempfangende haben unabhängig von der 
Höhe der förderfähigen Gesamtausgaben (Ausnahme ge-
mäß Nummer  5.1 EFRE/JTF RRL NRW) im Rahmen der 
Antragstellung ein Wahlrecht, ob sich die Höhe der förder-
fähigen Sachausgaben in Form einer Pauschale nach Num-
mer 5.6 EFRE/JTF RRL NRW bemessen soll.

Bei einer Förderung aus ausschließlich Landesmitteln 
wird zwischen Sachausgaben und Investitionen unter-
schieden.

6.9.3.1
Sachausgaben

Unter Sachausgaben fallen auch Ausgaben für Fremd-
leistungen sowie Reisekosten, sofern sie durch eine ge-
sonderte Abrechnung nachgewiesen werden und nicht 
schon durch die pauschalierten Gemeinausgaben abge-
deckt sind. Ausgaben für Reisen bemessen sich nach dem 
Landesreisekostengesetz vom 1. Dezember 2021 (GV. 
NRW. S. 1367) in der jeweils geltenden Fassung.

Nicht zuwendungsfähig sind

a)  Ausgaben für Repräsentationszwecke und Fremdzin-
sen sowie die kalkulatorischen Kosten für Gewinn, 
Abschreibungen, Zinsen und Einzelwagnisse,

b)  Dienstleistungen, die fortlaufend oder in regelmäßi-
gen Abständen in Anspruch genommen werden oder 
die zu den gewöhnlichen Betriebsausgaben des ge-
werblichen Unternehmens beziehungsweise der freien 
Berufe gehören, wie zum Beispiel routinemäßige 
Steuer- und Rechtsberatung oder Werbung sowie

c)  Skonti und Preisnachlässe, auch wenn sie nicht gezo-
gen werden.
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6.9.3.2
Investitionen
Hierunter fallen alle Ausgaben für langfristig nutzbare 
Produktionsmittel, jedoch nur, soweit und solange diese 
für das Vorhaben genutzt werden, zum Beispiel tech-
nische Anlagen, Maschinen, Geräte und Werkzeuge.
Wenn die Investitionen nicht während ihrer gesamten 
wirtschaftlichen Lebensdauer für das Vorhaben verwen-
det werden, gilt nur die nach den Grundsätzen ord-
nungsgemäßer Buchführung ermittelte Wertminderung 
während der Dauer des Vorhabens als zuwendungsfähig. 
Die Dauer des Vorhabens ist der Durchführungszeitraum 
des Vorhabens.
Abweichend von den Sätzen 1 bis 3 sind bei der Förde-
rung von Forschungsinfrastrukturen gemäß Artikel  26 
der AGVO, von Erprobungs- und Versuchsinfrastruktu-
ren gemäß Artikel 26a der AGVO und von Innovations-
clustern gemäß Artikel  27 der AGVO die Ausgaben für 
materielle und immaterielle Vermögenswerte förderfähig. 
Die Zweckbindungsfrist der geförderten Investitionen 
wird im Zuwendungsbescheid festgelegt, danach ist das 
Gerät grundsätzlich in der Verwendung frei.

7
Auswahlverfahren
Die Förderung erfolgt auf der Grundlage von Wettbewer-
ben oder themenorientierten Aufrufen sowie Förderbe-
kanntmachungen. Darüber hinaus können im Einzelfall 
und im Rahmen verfügbarer Haushaltsmittel Vorhaben 
unabhängig von Wettbewerben, Aufrufen oder Förderbe-
kanntmachungen gefördert werden.

8
Bestimmungen für einzelne Fördertatbestände nach 
 Kapitel III der AGVO
Die Förderung, die auf Ausgabenbasis erfolgt, muss ne-
ben den allgemeinen Bestimmungen nach Kapitel I der 
AGVO auch den besonderen Bestimmungen nach Kapitel 
III der AGVO genügen.

8.1
Beihilfen für Unternehmensneugründungen
Diese Nummer gilt für Unternehmensneugründungen im 
Sinne des Artikels 22 der AGVO, also für nicht börsenno-
tierte kleine Unternehmen, deren Eintragung ins Han-
delsregister höchstens fünf Jahre zurückliegt und die 
a)  nicht die Tätigkeit eines anderen Unternehmens über-

nommen haben, es sei denn, der Umsatz der übernom-
menen Tätigkeit macht weniger als 10 Prozent des 
Umsatzes aus, den das beihilfefähige Unternehmen im 
Geschäftsjahr vor der Übernahme erzielt hat, 

b)  noch keine Gewinne ausgeschüttet haben und 
c)  kein anderes Unternehmen übernommen haben bezie-

hungsweise nicht aus einem Zusammenschluss her-
vorgegangen sind, es sei denn, der Umsatz des über-
nommenen Unternehmens macht weniger als 10 Pro-
zent des Umsatzes des beihilfefähigen Unternehmens 
im Geschäftsjahr vor der Übernahme aus oder der 
Umsatz des aus einem Zusammenschluss hervorge-
gangenen Unternehmens ist um weniger als 10 Pro-
zent höher als der Gesamtumsatz, den die beiden sich 
zusammenschließenden Unternehmen im Geschäfts-
jahr vor dem Zusammenschluss erzielt haben.

Diesen Unternehmensneugründungen können folgende 
Beihilfearten gewährt werden:
a)  Kredite zu nicht marktüblichen Zinssätzen, mit einer 

Laufzeit von zehn Jahren und einem Nennbetrag von 
höchstens 1,1 Millionen Euro beziehungsweise 1,65 
Millionen Euro bei Unternehmen mit Sitz in einem 
Fördergebiet nach Artikel  107 Absatz  3 Buchstabe c 
des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union in der Fassung der Bekanntmachung vom 
9. Mai 2008 (ABl. C 115, S. 47), der zuletzt durch den 
Beschluss 2012/419/EU (ABl. L 204, S. 131) geändert 
worden ist, im Folgenden AEUV; bei Krediten mit ei-
ner Laufzeit zwischen fünf und zehn Jahren können 
die Höchstbeträge nach Artikel  22 Absatz  3 Buch-
stabe a Satz 2 der AGVO angepasst werden; bei Kre-

diten mit einer Laufzeit unter fünf Jahren gilt der-
selbe Höchstbetrag wie bei Krediten mit einer Lauf-
zeit von fünf Jahren oder

b)  als Zuschüsse, einschließlich Beteiligungen oder be-
teiligungsähnlicher Investitionen, Zinssenkungen oder 
Verringerung des Garantieentgelts von bis zu 0,5 Mil-
lionen Euro Bruttosubventionsäquivalent beziehungs-
weise 0,75 Millionen Euro für Unternehmen mit Sitz 
in einem Fördergebiet nach Artikel  107 Absatz  3 
Buchstabe c des AEUV. 

Die Kombination dieser Instrumente ist unter Einhal-
tung der Förderhöchstsätze und der Schwellenwerte 
möglich.
Bei kleinen und innovativen Unternehmen im Sinne von 
Artikel 2 Nummer 80 der AGVO können die in Artikel 22 
Absatz 3 der AGVO genannten Höchstbeträge verdoppelt 
werden.

8.2
Beihilfen für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben
Ausgaben für Vorhaben im Bereich der Grundlagen-
forschung, der industriellen Forschung und der experi-
mentellen Entwicklung im Sinne des Artikels 25 der 
AGVO können nur gefördert werden, wenn die Vorhaben
a)  Neuheitscharakter besitzen,
b)  einen gesamtwirtschaftlichen Nutzen erwarten lassen,
c)  von einem hohen Schwierigkeitsgrad gekennzeichnet 

sind oder
d)  das für ein Unternehmen, eine Hochschule oder eine 

Forschungseinrichtung tragbare technische und wirt-
schaftliche Risiko überschreiten und begründete Aus-
sichten auf Verwertung und wirtschaftlichen Erfolg in 
Nordrhein-Westfalen bestehen.

Der geförderte Teil eines Forschungs- und Entwicklungs-
vorhabens muss vollständig einer der folgenden Katego-
rien entsprechen 
a)  Grundlagenforschung, 
b)  industrielle Forschung, 
c)  experimentelle Entwicklung oder
d)  Durchführbarkeitsstudien im Sinne von Artikel  25 

der AGVO.
Ist ein Vorhaben in unterschiedliche Teile untergliedert, 
müssen diese einzeln den oben genannten Kategorien 
 zugeordnet oder als nicht unter eine dieser Kategorien 
fallend eingestuft werden.
Zuwendungsfähig sind gemäß Artikel  25 Absatz  3 der 
AGVO die vorhabenbezogenen Aufwendungen für 
a)  Personal, 
b)  Instrumente, Ausrüstung, Forschungsinfrastruktur,
c)  Fremdleistungen, Wissen und für unter Einhaltung 

des „Fremdvergleichsgrundsatz“ im Sinne des Arti-
kels 2 Nummer 39a der AGVO von Dritten direkt oder 
in Lizenz erworbene Patente sowie Ausgaben für Be-
ratung und gleichwertige Dienstleistungen, die aus-
schließlich für das Vorhaben genutzt werden,

d)  Material und Bedarfsartikel,
e)  Dienstreisen und
f)  zusätzliche Gemeinausgaben und sonstige Betriebsaus-

gaben, die unmittelbar durch das Vorhaben entstehen.
Im Falle der Förderung aus dem EFRE/JTF-Programm 
NRW 2021-2027 sind vorhabenbezogene Ausgaben für 
Personal nach Artikel  25 Absatz  3 Satz  2 Buchstabe a 
der AGVO nach Maßgabe der Nummer  6.9.1 zuwen-
dungsfähig. Zusätzliche Gemeinausgaben und sonstige 
Betriebsausgaben sind nach Maßgabe der Nummer 6.9.2 
zuwendungsfähig.

8.3
Investitionsbeihilfen für Forschungsinfrastrukturen

Ausgaben für Investitionen in materielle und immateri-
elle Vermögenswerte für Forschungsinfrastrukturen, die 
wirtschaftliche Tätigkeiten im Sinne des EU-Beihilfen-
rechts ausüben, können gemäß Artikel 26 der AGVO für 
den Bau oder Ausbau unter folgenden Voraussetzungen 
gefördert werden
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a)  bei Ausübung von sowohl wirtschaftlichen als auch 
nichtwirtschaftlichen Tätigkeiten muss eine getrennte 
Buchführung nach einheitlich angewandten und sach-
lich zu rechtfertigenden Kostenrechnungsgrundsätzen 
geführt werden,

b)  der Preis für den Betrieb oder die Nutzung der For-
schungsinfrastruktur muss dem Marktpreis entspre-
chen oder alternativ zu marktüblichen Bedingungen 
festgelegt werden, vergleiche Nummer 4.9, sowie

c)  die Forschungsinfrastruktur muss mehreren Nutzern 
offenstehen und der Zugang muss zu transparenten 
und diskriminierungsfreien Bedingungen gewährt 
werden; hierbei ist ein bevorzugter Zugang zu günsti-
geren Bedingungen für Unternehmen, die mindestens 
10 Prozent der Investitionsausgaben fi nanziert haben, 
möglich, sofern der Zugang in einem angemessenen 
Verhältnis zum Investitionsbeitrag steht und die Vor-
zugsbedingungen öffentlich zugänglich gemacht wer-
den.

KMU können unter den Voraussetzungen der Num-
mer  6.4 Beihilfen gemäß Artikel  28 der AGVO in Form 
ermäßigter Zugangsentgelte oder eines kostenlosen Zu-
gangs zu Innovationsberatungsdiensten und innovati-
onsunterstützenden Diensten von Forschungsinfrastruk-
turen im Sinne des Artikels 2 Nummer  94 und 95 der 
AGVO erhalten.

Wenn eine Forschungsinfrastruktur sowohl für wirt-
schaftliche als auch für nichtwirtschaftliche Tätigkeiten 
öffentliche Mittel erhält, ist nach Artikel  26 der AGVO 
ein Monitoring- und Rückforderungsmechanismus ein-
zurichten, der sicherstellt, dass die zulässige Beihilfein-
tensität nicht überschritten wird, weil der Anteil der 
wirtschaftlichen Tätigkeiten höher ist als zum Zeitpunkt 
der Gewährung der Beihilfe geplant. Ein Monitoring- 
und Rückforderungsmechanismus wird für die Vorhaben, 
die mittels EFRE/JTF-Mittel gefördert werden, zentral 
von der Verwaltungsbehörde für den EFRE/JTF NRW in 
dem für Wirtschaft zuständigen Ministerium Nordrhein-
Westfalens für alle Vorhaben eingerichtet.

8.4 
Investitionsbeihilfen für Erprobungs- und Versuchs-
infrastrukturen

Ausgaben für Investitionen in materielle und immateri-
elle Vermögenswerte für Erprobungs- und Versuchsinfra-
strukturen können gemäß Artikel  26a AGVO unter fol-
genden Voraussetzungen gefördert werden

a)  der Preis für den Betrieb oder die Nutzung der Infra-
struktur muss dem Marktpreis entsprechen oder, 
sollte es keinen Marktpreis geben, die Ausgaben ein-
schließlich einer angemessenen Gewinnspanne wider-
spiegeln, sowie

b)  die Infrastruktur muss mehreren Nutzern offenstehen 
und der Zugang muss zu transparenten und diskrimi-
nierungsfreien Bedingungen gewährt werden; hierbei 
ist ein bevorzugter Zugang zu günstigeren Bedingun-
gen für Unternehmen, die mindestens 10 Prozent der 
Investitionsausgaben fi nanziert haben, möglich, sofern 
der Zugang in einem angemessenen Verhältnis zum 
Investitionsbeitrag steht und die Vorzugsbedingungen 
öffentlich zugänglich gemacht werden.

KMU können unter den Voraussetzungen der Num-
mer  6.4 Beihilfen gemäß Artikel  28 der AGVO in Form 
ermäßigter Zugangsentgelte oder eines kostenlosen 
 Zugangs zu Innovationsberatungsdiensten und innova-
tionsunterstützenden Diensten von Erprobungs- und 
Versuchsinfrastrukturen im Sinne des Artikels 2 Num-
mer 94 und 95 der AGVO erhalten.

8.5
Innovationscluster

Dem Eigentümer des Innovationsclusters können Inves-
titionsbeihilfen gewährt werden. Dem Betreiber des In-
novationsclusters können Betriebsbeihilfen gewährt 
werden. Wenn der Betreiber nicht mit dem Eigentümer 
identisch ist, kann er eine eigene Rechtspersönlichkeit 
haben oder ein Unternehmenskonsortium ohne eigene 
Rechtspersönlichkeit sein. Die Ausgaben und Einnahmen 

jeder Tätigkeit müssen in jedem Fall von jedem Unter-
nehmen gemäß den geltenden Rechnungslegungsstan-
dards getrennt verbucht werden.

Ausgaben für Investitionen in materielle und immateri-
elle Vermögenswerte für den Auf- und Ausbau von Inno-
vationsclustern können gemäß Artikel 27 der AGVO un-
ter folgenden Voraussetzungen gefördert werden

a)  die Räumlichkeiten, Anlagen und Tätigkeiten des 
Clusters müssen mehreren Nutzern offenstehen und 
der Zugang muss zu transparenten sowie diskriminie-
rungsfreien Bedingungen gewährt werden; hierbei ist 
ein bevorzugter Zugang zu günstigeren Bedingungen 
für Unternehmen, die mindestens 10 Prozent der In-
vestitionsausgaben fi nanziert haben, möglich, sofern 
der Zugang in einem angemessenen Verhältnis zum 
Investitionsbeitrag steht und die Vorzugsbedingungen 
öffentlich zugänglich gemacht werden,

b)  die Entgelte für die Nutzung der Einrichtungen und 
die Beteiligung an Tätigkeiten des Innovationsclusters 
müssen dem Marktpreis entsprechen beziehungsweise 
die Ausgaben einschließlich einer angemessenen Ge-
winnspanne widerspiegeln, und

c)  der Betrieb von Innovationsclustern kann bis zu 
höchstens zehn Jahren gefördert werden.

KMU können unter den Voraussetzungen der Num-
mer  6.4 Beihilfen gemäß Artikel  28 der AGVO in Form 
ermäßigter Zugangsentgelte oder eines kostenlosen Zu-
gangs zu Innovationsberatungsdiensten und innovati-
onsunterstützenden Diensten von Innovationsclustern im 
Sinne des Artikels 2 Nummer  94 und 95 der AGVO er-
halten.

Bei Betriebsbeihilfen sind förderfähig die Ausgaben für 
Personal und Verwaltung, einschließlich Gemeinausga-
ben, für

a)  die Betreuung des Innovationsclusters zwecks Er-
leichterung der Zusammenarbeit, Informationsaus-
tausch und Erbringung sowie Weiterleitung von spezi-
alisierten und maßgeschneiderten Unterstützungs-
dienstleistungen für Unternehmen,

b)  Werbemaßnahmen, die darauf abzielen, neue Unter-
nehmen oder Einrichtungen zur Beteiligung am Inno-
vationscluster zu bewegen und die Sichtbarkeit des 
Innovationsclusters zu erhöhen, sowie

c)  die Verwaltung der Einrichtungen des Innovations-
clusters, die Organisation von Aus- und Weiterbil-
dungsmaßnahmen, Workshops und Konferenzen zur 
Förderung des Wissensaustauschs, die Vernetzung und 
die transnationale Zusammenarbeit.

8.6
Innovationsbeihilfen für kleine und mittlere Unternehmen

Folgende Ausgaben können gemäß Artikel 28 der AGVO 
für Innovationsbeihilfen für kleine und mittlere Unter-
nehmen anerkannt werden:

a)  Ausgaben für die Erlangung, Validierung und Verteidi-
gung von Patenten und anderen immateriellen Vermö-
genswerten,

b)  Ausgaben für die Abordnung hochqualifi zierten Per-
sonals einer Einrichtung für Forschung und Wissens-
verbreitung oder eines großen Unternehmens für Tä-
tigkeiten im Bereich Forschung, Entwicklung oder In-
novation in einer neu geschaffenen Funktion 
innerhalb des begünstigten KMU, wenn dadurch kein 
anderes Personal ersetzt wird und

c)  Ausgaben für Innovationsberatungsdienste und inno-
vationsunterstützende Dienstleistungen, einschließ-
lich Diensten, die von Einrichtungen für Forschung 
und Wissensverbreitung, Forschungsinfrastrukturen, 
Erprobungs- und Versuchsinfrastrukturen oder Inno-
vationsclustern erbracht werden.

8.7
Prozess- und Organisationsinnovationen

Folgende Aufwendungen für Prozess- und Organisati-
onsinnovationen können gemäß Artikel 29 der AGVO an-
erkannt werden:
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a)  Personal, 

b)  Instrumente, Ausrüstung, soweit und solange diese für 
das geförderte Vorhaben genutzt werden,

c)  Fremddienstleistungen, Wissen und unter Einhaltung 
des Fremdvergleichsgrundsatzes im Sinne des Artikels 
2 Nummer 39a der AGVO von Dritten direkt oder in 
Lizenz erworbene Patente,

d)  Material und Bedarfsartikel,

e)  Dienstreisen sowie

f)  unmittelbar durch das Vorhaben entstandene zusätzli-
che Gemeinausgaben und sonstige Betriebsausgaben.

8.8
De-minimis-Vorhaben

Geringfügige Zuwendungen für Vorhaben, die der Stär-
kung von Forschung, Innovation und Technologie dienen 
und im Rahmen von Wettbewerben oder Schwerpunkt-
setzungen bekanntgegeben werden, können auch nach 
Maßgabe der De-minimis-Verordnung bewilligt werden.

Der Förderhöchstbetrag, den ein einziges Unternehmen 
in einem Zeitraum von drei Steuerjahren von einem Mit-
gliedstaat erhalten haben darf, beträgt 200 000 Euro. Er 
mindert sich um die De-minimis-Beihilfen, die die bezie-
hungsweise der Zuwendungsempfangende in den letzten 
beiden Steuerjahren und im laufenden Steuerjahr erhal-
ten hat. Vor Gewährung einer De-minimis-Beihilfe ist 
dem Unternehmen schriftlich die voraussichtliche Höhe 
der Beihilfe zu bescheinigen und sie darf erst gewährt 
werden, nachdem das Unternehmen eine Erklärung über 
jegliche in den beiden vorangegangenen Steuerjahren 
und im laufenden Steuerjahr gewährte De-minimis-Bei-
hilfe mittels des dafür vorgesehenen Formulars übermit-
telt hat.

Bei De-minimis-Vorhaben nicht antragsberechtigt sind 
Unternehmen aus den Bereichen Fischerei und Aquakul-
tur, landwirtschaftliche Primärproduktion, Verarbeitung 
und Vermarktung landwirtschaftlicher Erzeugnisse sowie 
des Straßengüterverkehrs.

9
Sonstige Zuwendungsbestimmungen

9.1 
Umsetzungsvorschriften

Für die Bewilligung und die Abrechnung der Zuwendun-
gen sowie für den Nachweis und die Prüfung der Ver-
wendung und die gegebenenfalls erforderliche Aufhe-
bung der Zuwendungsbescheide sowie die Rückforde-
rung der gewährten Zuwendung gelten die VV zu §  44 
LHO, bei Zuwendungen mit Mitteln der Europäischen 
Union gelten die Regelungen der EFRE/JTF RRL NRW.

Die ANBest-EU sind grundsätzlich Bestandteil des Zu-
wendungsbescheides. Wenn das Vorhaben ausschließlich 
aus Landesmitteln gefördert wird, sind die ANBest-P 
Bestandteil des Zuwendungsbescheides. 

Für die Unwirksamkeit, Rücknahme, den Widerruf des 
Zuwendungsbescheids, die Rückforderung der Zuwen-
dungen und Verzinsung gelten die Regelungen der §§ 48, 
49 und 49a des Verwaltungsverfahrensgesetzes NRW in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 12. November 
1999 (GV. NRW. S. 602) in der jeweils geltenden Fassung, 
im Folgenden VwVfG NRW.

Die Bestimmungen dieser Richtlinie, insbesondere die 
sich aus der jeweiligen Zuwendung ergebenden Rechte 
und Verpfl ichtungen der Zuwendungsempfangenden, 
sind von den bewilligenden Stellen im Einzelfall im je-
weiligen Zuwendungsbescheid zu konkretisieren und ge-
gebenenfalls zu beaufl agen; zu nennen sind hier zum 
Beispiel die Verpfl ichtungen gemäß Artikel  25 Absatz  6 
Buchstabe b der AGVO. 

9.2
Ausgabenerstattungsprinzip

Die Zuwendungen dürfen nur soweit und nicht eher aus-
gezahlt werden, als die zuwendungsfähigen Ausgaben 
von den Zuwendungsempfangenden getätigt, belegmäßig 

nachgewiesen und von der jeweils bewilligenden Stelle 
geprüft wurden.

9.3
Berücksichtigung von erwirtschafteten Einnahmen

Nach Bewilligung der Maßnahme sind vorhabenbezogen 
erwirtschaftete Einnahmen unverzüglich anzuzeigen und 
reduzieren nachträglich in Höhe des Fördersatzes die zu-
wendungsfähigen Ausgaben. Die Frist, innerhalb derer 
eine Anrechnung der vorhabenbezogenen Einnahmen er-
folgt, ist im jeweiligen Zuwendungsbescheid festzulegen.

9.4
Zuständigkeiten

Für die verwaltungsmäßige Abwicklung und die Ent-
scheidungsbefugnis über Unwirksamkeit, Rücknahme, 
Widerruf des Zuwendungsbescheids, Rückforderung der 
Zuwendungen und Verzinsung nach den §§  48, 49 und 
49a VwVfG NRW sind die jeweils bewilligenden Stellen 
zuständig.

Die jeweiligen Zuständigkeiten, Adressen und die Na-
men der Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner 
werden im jeweiligen Wettbewerbsaufruf, themenorien-
tierten Aufruf oder der Förderbekanntmachung genannt. 

Für die Vergabe von Krediten für Unternehmensneu-
gründungen und die vertragliche Abwicklung des Kre-
ditvertrages ist die NRW.BANK als Förderbank des Lan-
des Nordrhein-Westfalen zuständig. Die Adressen und 
die Namen der Ansprechpartnerinnen und Ansprech-
partner können über das Service Center der NRW.BANK 
unter www.nrwbank.de erfragt werden. 

9.5
Formulare

Die Antragstellung auf Gewährung einer Zuwendung 
mit Mitteln der Europäischen Union erfolgt über das 
EFRE.NRW.online-Portal oder schriftlich unter Verwen-
dung der Antragsformulare bei der bewilligenden Stelle.

Alle notwendigen Formulare für die Beantragung und 
spätere Abwicklung der Förderungen werden auf der je-
weiligen Homepage der bewilligenden Stellen zentral zur 
Verfügung gestellt und können dort abgerufen werden. 

9.6
Aufbewahrung

Zuwendungsempfangende haben die Einnahme- und 
Ausgabebelege sowie Zahlungsnachweise, zum Beispiel 
Kontoauszüge, die Verträge und die Dokumentation zur 
Vergabe von Aufträgen sowie alle sonstigen Dokumente 
zum Nachweis der förderfähigen Ausgaben für einen 
Zeitraum von zehn Jahren ab dem 31. Dezember des Jah-
res, in dem die letzte Zahlung an die Zuwendungsemp-
fangende oder den Zuwendungsempfangenden entrichtet 
wurde, aufzubewahren, sofern nicht nach steuerrechtli-
chen oder anderen Vorschriften eine längere Aufbewah-
rungsfrist bestimmt ist oder eine darüberhinausgehende 
Zweckbindungsfrist beaufl agt wurde.

Die Aufbewahrung kann auch elektronisch erfolgen, 
wenn ein auf Datenverarbeitung gestütztes Buchfüh-
rungssystem für die elektronische Belegaufbewahrung 
von der bewilligenden Stelle zugelassen wurde.

9.7
Zulassung elektronischer Systeme zur Zeiterfassung

Ein elektronisches Zeiterfassungssystem kann zum 
Nachweis der Arbeitszeit zugelassen werden, wenn es 
anerkannten Sicherheitsstandards genügt und für Prüf-
zwecke zuverlässig ist. Die eindeutige Zuordnung der er-
fassten Arbeitsstunden zu dem geförderten Vorhaben 
muss möglich sein.

9.8
Veröffentlichung und Prüfrecht 

Erhaltene Zuwendungen werden gemäß Artikel  9 der 
AGVO veröffentlicht. Es wird insbesondere darauf hin-
gewiesen, dass die in Anhang III der AGVO genannten 
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Informationen über jede Einzelbeihilfe von über 100 000 
Euro auf der Beihilfetransparenzwebsite der Euro-
päischen Kommission veröffentlicht werden müssen.

Erhaltene Zuwendungen können von der Europäischen 
Kommission gemäß Artikel  12 der AGVO geprüft wer-
den. Das jeweils fachlich zuständige Ministerium, der 
Landesrechnungshof, die jeweils bewilligenden Stellen 
und der Europäische Rechnungshof sind berechtigt, die 
bestimmungsgemäße und fristgerechte Verwendung der 
Zuwendungen jederzeit zu prüfen oder durch Beauf-
tragte prüfen zu lassen sowie Auskünfte einzuholen. Wei-
tergehende Rechte des Landesrechnungshofs bleiben un-
berührt.

10
Übergangsregelung

Über Vorhaben, die vor dem Inkrafttreten dieser Richt-
linie beantragt und bewilligt, aber noch nicht abge-
schlossen sind, wird aufgrund der zum Zeitpunkt der 
Bewilligung geltenden Richtlinie entschieden.

11
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Dieser Runderlass tritt am Tag nach der Veröffentlichung 
in Kraft und am 30. Juni 2027 außer Kraft.

Gleichzeitig mit dem Inkrafttreten dieses Runderlasses 
tritt die FEI-Richtlinie vom 23. Dezember 2022 (MBl. 
NRW. 2023 S. 10) außer Kraft. 
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